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GRUNDREGELN DES EUROPÄISCHEN VERTRAGSRECHTS DER KOMMISSION FÜR EUROPÄISCHES VERTRAGSRECHT

KAPITEL 1: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Abschnitt 1: Anwendungsbereich der Grundregeln
Artikel 1:101: Anwendung der Grundregeln

(1) Diese Grundregeln sind dazu gedacht, als allgemeine Regeln des Vertragsrechts in der Europäischen Union angewendet zu werden.

(2) Diese Grundregeln werden angewendet, wenn die Parteien sich darauf geeinigt haben, sie in ihren Vertrag aufzunehmen oder daß ihr Vertrag diesen Grundregeln unterliegen soll. 

(3) Diese Grundregeln können angewendet werden, wenn die Parteien

(a) vereinbart haben, daß ihr Vertrag „allgemeinen Rechtsgrundsätzen“, der „lex mercatoria“ oder ähnlichen Regeln unterliegen soll; oder

(b) keine Rechtsordnung oder keine Rechtsregeln für ihren Vertrag gewählt haben.

(4) Diese Grundregeln können eine Lösung für Streitfragen bieten, für welche die anwendbare Rechtsordnung oder die anwendbaren Rechtsregeln keine Lösung bereithalten.

Artikel 1:102: Vertragsfreiheit

(1) Die Parteien sind frei, einen Vertrag zu schließen und seinen Inhalt zu bestimmen, vorbehaltlich der Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs sowie der zwingenden Vorschriften, die durch die vorliegenden Grundregeln festgesetzt sind. 

(2) Die Parteien können die Anwendung jeder dieser Grundregeln ausschließen oder von ihnen abweichen oder ihre Wirkungen ändern, außer wenn in diesen Grundregeln etwas anderes bestimmt ist.

Artikel 1:103: Zwingendes Recht
(1) Soweit das anderweitig anwendbare Recht dies zuläßt, können die Parteien ihren Vertrag diesen Grundregeln unterstellen mit der Folge, daß zwingende nationale Vorschriften keine Anwendung finden. 

(2) Gleichwohl sollte denjenigen zwingenden Vorschriften des nationalen, supranationalen und internationalen Rechts Wirkung beigelegt werden, die nach den einschlägigen Regeln des internationalen Privatrechts unabhängig von dem für den Vertrag maßgeblichen Recht anwendbar sind. 

Artikel 1:104: Anwendung auf Fragen der Zustimmung
(1) Die Existenz und die Wirksamkeit einer Vereinbarung der Parteien, diese Grundregeln für maßgebend zu erklären oder in ihren Vertrag aufzunehmen, soll nach diesen Grundregeln beurteilt werden. 

(2) Dennoch kann sich eine Partei auf das Recht des Landes berufen, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort hat, um darzutun, daß sie ihre Zustimmung nicht erteilt hat, wenn es nach den Umständen nicht als angemessen erscheint, die Wirkung des Verhaltens der Partei nach diesen Grundregeln zu beurteilen. 

Artikel 1:105: Gebräuche und Gepflogenheiten
(1) Die Parteien sind an die Gebräuche, mit denen sie sich einverstanden erklärt haben, und an die Gepflogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden sind. 

(2) Die Parteien sind an Gebräuche gebunden, die von Personen in der Lage der Parteien allgemein als anwendbar angesehen würden, außer wenn die Anwendung solcher Gebräuche unangemessen wäre. 

Artikel 1:106: Auslegung und Ergänzung
(1) Diese Grundregeln sollten im Einklang mit ihren Zwecken ausgelegt und fortgebildet werden. Insbesondere sollte dabei das Bedürfnis berücksichtigt werden, Treu und Glauben und den redlichen Geschäftsverkehr, die Sicherheit in den Vertragsbeziehungen und die einheitliche Anwendung zu fördern. 

(2) Probleme innerhalb des sachlichen Anwendungsbereichs dieser Grundregeln, die von ihnen nicht ausdrücklich geregelt werden, sind so weit wie möglich im Einklang mit den Gedanken zu entscheiden, die den Grundregeln zugrunde liegen. Ansonsten ist die nach den Regeln des Internationalen Privatrechts anwendbare Rechtsordnung anzuwenden. 

Artikel 1:107: Anwendung der Grundregeln im Wege der Analogie
Diese Grundregeln sind mit den angemessenen Anpassungen auf Vereinbarungen anzuwenden, durch die ein Vertrag abgeändert oder beendet werden soll, auf einseitige Versprechen sowie auf andere Erklärungen oder Verhaltensweisen, die einen Erklärungswillen erkennen lassen. 

Abschnitt 2: Allgemeine Pflichten

Artikel 1:201: Treu und Glauben und redlicher Geschäftsverkehr

(1) Jede Partei hat im Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu handeln. 

(2) Die Parteien können diese Pflicht nicht ausschließen oder beschränken.

Artikel 1:202: Pflicht zur Zusammenarbeit
Jede Partei ist gegenüber der anderen zur Zusammenarbeit verpflichtet mit dem Ziel, dem Vertrag zu voller Wirkung zu verhelfen. 

Abschnitt 3: Terminologie und andere Bestimmungen

Artikel 1:301: Begriffsbestimmungen

In diesen Grundregeln, außer wenn der Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert:

(1) umfaßt „Handlung“ auch Unterlassung;

(2) umfaßt „Gericht“ auch Schiedsgericht;

(3) umfaßt „vorsätzliche“ Handlung auch eine leichtfertige Handlung;

(4) bezeichnet „Nichterfüllung“ jede Form mangelnder Erfüllung einer der vertraglichen Verpflichtungen, ob entschuldigt oder nicht entschuldigt, und umfaßt verspätete Erfüllung, mangelhafte Erfüllung sowie die Verweigerung derjenigen Zusammenarbeit, die für die volle Wirkung des Vertrages erforderlich ist;

(5) ist ein Umstand „erheblich“, wenn eine vernünftige Person in derselben Lage wie eine Partei gewußt haben muß, daß der Umstand die andere Partei in ihrer Entscheidung darüber beeinflussen würde, den Vertrag überhaupt oder mit den vorgeschlagenen Bedingungen zu schließen;

(6) umfassen „schriftliche“ Erklärungen auch Mitteilungen durch Telegramm, Telex, Telefax, elektronische Post und andere Mitteilungsformen, die eine lesbare Aufzeichnung der Erklärung auf beiden Seiten ermöglichen.

Artikel 1:302: Angemessenheit, Vernünftigkeit

Angemessenheit und Vernünftigkeit im Sinne dieser Grundregeln sind danach zu beurteilen, was Personen, die im Einklang mit den Geboten von Treu und Glauben handeln und sich in derselben Lage wie die Parteien befinden, als angemessen beziehungsweise vernünftig betrachten würden. Bei der Würdigung, ob etwas angemessen beziehungsweise vernünftig ist, sind insbesondere die Art und der Zweck des Vertrages, die Umstände des Einzelfalles und die Gebräuche und Gepflogenheiten der betroffenen Handelsbranchen und Berufe zu berücksichtigen.

Artikel 1:303: Mitteilung
(1) Jede Mitteilung kann auf jede nach den Umständen geeignete Weise, sei es schriftlich oder in anderer Weise abgegeben werden.

(2) Vorbehaltlich der Absätze (4) und (5) wird jede Mitteilung wirksam, wenn sie dem Empfänger zugeht.

(3) Eine Mitteilung geht dem Empfänger zu, wenn sie ihm persönlich oder an seine Niederlassung oder Postanschrift zugestellt wird oder, falls er keine Niederlassung oder Postanschrift hat, an seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort.

(4) Gibt eine Partei gegenüber der anderen im Hinblick auf deren Nichterfüllung, oder weil eine solche Nichterfüllung vernünftigerweise von der ersten Partei vorhergesehen wird, eine Mitteilung ab, und wird diese Mitteilung ordnungsgemäß abgesandt oder abgegeben, so steht eine Verzögerung oder ein Fehler bei der Übermittlung der Mitteilung oder ihr mangelnder Zugang der Wirksamkeit der Mitteilung nicht entgegen. Die Mitteilung ist von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem sie unter normalen Umständen zugegangen wäre. 

(5) Eine Mitteilung ist unwirksam, wenn ihr Widerruf dem Empfänger zu einer früheren Zeit als die Mitteilung oder gleichzeitig mit dieser zugeht.

(6) In dieser Vorschrift umfaßt „Mitteilung“ die Übermittlung eines Versprechens, einer Erklärung, eines Angebots, einer Annahme, eines Verlangens, einer Aufforderung oder einer anderen Äußerung. 

Artikel 1:304: Berechnung von Fristen
(1) Eine Frist, die von einer Partei in einem Schriftstück dem Empfänger zur Antwort oder zur Vornahme einer anderen Handlung gesetzt wird, beginnt mit dem Datum zu laufen, das als Datum des Schriftstücks angegeben ist. Wenn kein Datum angegeben ist, beginnt die Frist in dem Augenblick zu laufen, in dem das Schriftstück dem Empfänger zugeht.

(2) Gesetzliche Feiertage und gesetzliche arbeitsfreie Tage, die in die Frist fallen, werden bei der Fristberechnung mitgezählt. Wenn jedoch der letzte Tag der Frist an dem Ort der Anschrift des Empfängers oder an dem Ort, an dem die vorgeschriebene Handlung zu verrichten ist, ein gesetzlicher Feiertag oder ein gesetzlicher arbeitsfreier Tag ist, verlängert sich die Frist bis zum ersten darauffolgenden Arbeitstag an jenem Ort.

(3) Fristen, die in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren angegeben sind, beginnen am darauffolgenden Tag um 0:00 zu laufen und enden am letzten Tag der Frist um 24:00. Jede Antwort jedoch, die der Partei zugehen muß, die die Frist gesetzt hat, oder jede andere vorzunehmende Handlung, muß am letzten Tag der Frist bis zum gewöhnlichen Ende der Geschäftszeit an dem maßgeblichen Ort ankommen beziehungsweise abgeschlossen sein.

Artikel 1:305: Zurechnung von Kenntnis und Vorsatz
Wenn eine Person, die mit Zustimmung einer Partei in den Abschluß eines Vertrages eingeschaltet war oder die von einer Partei mit der Erfüllung betraut war oder mit deren Zustimmung geleistet hat:

(a) einen Umstand gekannt oder vorhergesehen hat oder ihn hätte kennen oder vorhersehen müssen; oder

(b) vorsätzlich oder grob fahrlässig oder entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs gehandelt hat, 

wird dieses Wissen, diese Voraussicht oder dieses Verhalten der Partei selbst zugerechnet.

KAPITEL 2: ABSCHLUß
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

Artikel 2:101: Voraussetzungen für den Abschluß eines Vertrages
(1) Ein Vertrag ist geschlossen, wenn:

(a) die Parteien den Willen haben, rechtlich gebunden zu sein, und

(b) sie eine ausreichende Einigung erzielen;

weitere Voraussetzungen gibt es nicht.

(2) Ein Vertrag braucht nicht schriftlich geschlossen oder nachgewiesen zu werden und unterliegt auch keinem anderen Formerfordernis. Der Vertrag kann auf jede Weise bewiesen werden, auch durch Zeugen.

Artikel 2:102: Wille
Der Wille einer Partei, durch Vertrag rechtlich gebunden zu sein, ist aus ihren Erklärungen oder ihrem Verhalten zu ermitteln, wie diese vernünftigerweise von der anderen Partei verstanden wurden. 

Artikel 2:103: Ausreichende Einigung
(1) Eine ausreichende Einigung liegt vor, wenn die Bedingungen des Vertrages:

(a) durch die Parteien ausreichend festgelegt wurden, so daß die Durchführung des Vertrages erzwungen werden kann, oder 

(b) nach diesen Grundregeln festgelegt werden können.

(2) Wenn sich jedoch eine der Parteien weigert, einen Vertrag zu schließen, solange die Parteien sich über einen bestimmten Punkt nicht geeinigt haben, kommt der Vertrag nicht zustande, es sei denn, eine Einigung über diesen Punkt wurde erzielt.

Artikel 2:104: Nicht individuell ausgehandelte Bedingungen
(1) Vertragsbedingungen, die nicht individuell ausgehandelt worden sind, können gegenüber einer Partei, die sie nicht gekannt hat, nur dann geltend gemacht werden, wenn die sich auf sie berufende Partei vernünftige Maßnahmen ergriffen hat, um die andere Partei vor oder bei Vertragsschluß auf sie aufmerksam zu machen.

(2) Eine Partei wird nicht in angemessener Weise auf Bedingungen aufmerksam gemacht, wenn ein Vertragsdokument lediglich auf sie verweist, selbst wenn die Partei das Dokument unterschreibt.

Artikel 2:105: Integrationsklausel
(1) Wenn ein schriftlicher Vertrag eine individuell vereinbarte Klausel enthält, die besagt, daß das Schriftstück alle Bedingungen des Vertrages enthält (Integrationsklausel), bilden frühere Erklärungen, Zusicherungen oder Vereinbarungen, die nicht in dem Schriftstück enthalten sind, keinen Teil des Vertrages. 

(2) Wenn die Integrationsklausel nicht individuell vereinbart wird, begründet sie nur eine Vermutung, daß nach dem Willen der Parteien ihre früheren Erklärungen, Zusicherungen und Vereinbarungen nicht Teil des Vertrages bilden sollten. Diese Vorschrift kann nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden.

(3) Die früheren Erklärungen der Parteien können zur Auslegung des Vertrages herangezogen werden. Diese Vorschrift kann nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, außer durch eine individuell vereinbarte Klausel.

(4) Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer Integrationsklausel insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise darauf verlassen hat.

Artikel 2:106: Ausschließlich schriftliche Änderung
(1) Eine Klausel in einem schriftlichen Vertrag, die für jede Änderung oder Beendigung durch Vereinbarung Schriftform erfordert, begründet nur eine Vermutung, daß eine Vereinbarung, den Vertrag zu ändern oder zu beendigen, rechtlich nicht verbindlich sein soll, sofern sie nicht in Schriftform erfolgt.

(2) Einer Partei kann aufgrund ihrer Erklärungen oder ihres Verhaltens die Geltendmachung einer solchen Klausel insoweit verwehrt sein, als die andere Partei sich vernünftigerweise darauf verlassen hat. 

Artikel 2:107: Versprechen, die ohne Annahme verbindlich sind
Ein Versprechen, das ohne Annahme rechtlich verbindlich sein soll, ist verbindlich. 

Abschnitt 2: Angebot und Annahme

Artikel 2:201: Angebot
(1) Ein Vorschlag stellt ein Angebot dar, wenn

(a) er mit der Absicht abgegeben wird, im Falle der Annahme durch die andere Partei zu einem Vertrag zu führen, und

(b) er Bedingungen enthält, die in einer für einen Vertrag ausreichenden Weise bestimmt sind.

(2) Ein Angebot kann gegenüber einer oder mehreren Personen oder gegenüber der Allgemeinheit abgegeben werden.

(3) Ein Vorschlag zur Lieferung von Gütern oder zur Leistung von Diensten zu festgesetzten Preisen, den ein professioneller Anbieter in einer öffentlichen Anzeige oder in einem Katalog, oder durch eine Auslage von Gütern unterbreitet, gilt im Zweifel als Angebot zum Verkauf oder zur Leistung zu diesem Preis, bis der Vorrat an Gütern oder die Kapazität des Anbieters zur Leistung der Dienste erschöpft ist. 

Artikel 2:202: Widerruf eines Angebots
(1) Ein Angebot kann widerrufen werden, wenn der Widerruf dem Empfänger zugeht, bevor er seine Annahmeerklärung abgeschickt hat oder, in Fällen einer Annahme durch Verhalten, bevor der Vertrag gemäß Artikel 2:205 Absatz (2) oder (3) geschlossen worden ist.

(2) Ein Angebot, das gegenüber der Allgemeinheit abgegeben worden ist, kann auf dieselbe Weise widerrufen werden, wie es abgegeben wurde.

(3) Der Widerruf eines Angebots ist jedoch unwirksam, wenn:

(a) das Angebot zum Ausdruck bringt, daß es unwiderruflich ist; oder

(b) das Angebot eine feste Frist zur Annahme bestimmt; oder

(c) der Empfänger vernünftigerweise auf die Unwiderruflichkeit des Angebots vertrauen konnte und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat.

Artikel 2:203: Ablehnung eines Angebots
Sobald eine Ablehnung eines Angebots dem Anbietenden zugeht, erlischt das Angebot.

Artikel 2:204: Annahme
(1) Jede Erklärung oder jedes Verhalten des Empfängers stellt eine Annahme dar, wenn es eine Zustimmung zu dem Angebot ausdrückt.

(2) Schweigen oder Untätigkeit allein stellt keine Annahme dar. 

Artikel 2:205: Zeitpunkt des Vertragsschlusses
(1) Wenn eine Annahmeerklärung von dem Empfänger des Angebots abgeschickt worden ist, kommt der Vertrag zustande, sobald die Annahmeerklärung dem Anbietenden zugeht.

(2) Im Fall einer Annahme durch Verhalten kommt der Vertrag zustande, sobald die Mitteilung des Verhaltens dem Anbietenden zugeht.

(3) Kann der Empfänger aufgrund des Angebots, von zwischen den Parteien entstandenen Gepflogenheiten oder von Gebräuchen das Angebot dadurch annehmen, daß er eine Handlung vornimmt, ohne den Anbietenden davon zu unterrichten, so ist der Vertrag geschlossen, sobald die Vornahme der Handlung beginnt.

Artikel 2:206: Annahmefrist
(1) Um wirksam zu sein, muß die Annahme eines Angebots dem Anbietenden innerhalb der von diesem gesetzten Frist zugehen. 

(2) Wenn der Anbietende keine Frist gesetzt hat, muß ihm die Annahme innerhalb einer angemessenen Frist zugehen. 

(3) Im Falle einer Annahme durch Vornahme einer Handlung gemäß Artikel 2:205 Absatz (3) muß diese Handlung innerhalb der Frist vorgenommen werden, die der Anbietende für die Annahme gesetzt hat oder, wenn eine solche Frist nicht gesetzt worden ist, innerhalb einer angemessenen Frist.

Artikel 2:207: Verspätete Annahme
(1) Eine verspätete Annahme ist dennoch als Annahme wirksam, wenn der Anbietende den Annehmenden unverzüglich davon unterrichtet, daß er sie als solche behandelt. 

(2) Ergibt sich aus einem eine verspätete Annahme enthaltenden Brief oder anderen Schriftstück, daß die Mitteilung nach den Umständen, unter denen sie abgesandt worden ist, bei normaler Beförderung dem Anbietenden rechtzeitig zugegangen wäre, so ist die verspätete Annahme als Annahme wirksam, wenn der Anbietende den Annehmenden nicht unverzüglich davon unterrichtet, daß er das Angebot als erloschen betrachtet. 

Artikel 2:208: Geänderte Annahme
(1) Eine Antwort durch den Empfänger des Angebots, die ausdrücklich oder stillschweigend zusätzliche oder abweichende Bedingungen enthält, die die Bedingungen des Angebots erheblich ändern würden, ist eine Ablehnung und ein neues Angebot.

(2) Eine Antwort, die eine klare Zustimmung zu dem Angebot gibt, stellt eine Annahme dar, auch wenn sie ausdrücklich oder stillschweigend zusätzliche oder abweichende Bedingungen enthält, sofern diese die Bedingungen des Angebots nicht erheblich ändern. Die zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen werden dann Teil des Vertrages. 

(3) Eine solche Antwort wird jedoch als Ablehnung des Angebots behandelt, wenn:

(a) das Angebot eine Annahme ausdrücklich auf die Bedingungen des Angebots beschränkt; oder

(b) der Anbietende den zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen unverzüglich widerspricht; oder

(c) der Annehmende seine Annahme von der Zustimmung des Anbietenden zu den zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen abhängig macht und die Zustimmung dem Annehmenden nicht innerhalb angemessener Zeit zugeht.

Artikel 2:209: Widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen
(1) Wenn die Parteien eine Einigung erzielt haben, außer daß sich Angebot und Annahme auf einander widersprechende allgemeine Geschäftsbedingungen beziehen, ist der Vertrag dennoch geschlossen. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind insoweit Teil des Vertrages, als sie sich der Sache nach decken. 

(2) Ein Vertrag ist jedoch nicht geschlossen, wenn eine Partei:

(a) im voraus, ausdrücklich und nicht durch allgemeine Geschäftsbedingungen zum Ausdruck gebracht hat, daß sie nicht durch einen Vertrag auf der Grundlage von Absatz 1 gebunden sein will; oder

(b) die andere Partei unverzüglich davon in Kenntnis setzt, daß sie nicht durch einen solchen Vertrag gebunden sein will.

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Bedingungen, die im voraus für eine unbestimmte Anzahl von Verträgen bestimmter Art formuliert und die nicht von den Parteien individuell ausgehandelt worden sind. 

Artikel 2:210: Bestätigungsschreiben von beruflich tätigen Parteien
Wenn Parteien in Ausübung ihrer Berufstätigkeit einen Vertrag geschlossen haben, ohne ihn in einem abschließenden Schriftstück festzuhalten, und eine Partei der anderen unverzüglich ein Schreiben zusendet, das eine Bestätigung des Vertrages darstellen soll, jedoch zusätzliche oder abweichende Bedingungen enthält, werden solche Bedingungen Teil des Vertrages, sofern nicht:

(a) die Bedingungen die Vertragsbedingungen erheblich ändern, oder

(b) der Empfänger ihnen unverzüglich widerspricht.

Artikel 2:211: Vertragsschluß ohne Angebot und Annahme
Die Regeln dieses Abschnitts sind mit angemessenen Anpassungen auch dann anwendbar, wenn der Vorgang des Vertragsschlusses nicht in Angebot und Annahme aufgegliedert werden kann. 

Abschnitt 3: Haftung bei Vertragsverhandlungen

Artikel 2:301: Vertragsverhandlungen entgegen Treu und Glauben
(1) Die Parteien sind frei zu verhandeln und haften nicht, wenn keine Einigung erzielt wird.

(2) Wenn jedoch eine Partei entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verhandelt oder Verhandlungen abgebrochen hat, haftet sie für die Schäden, die sie der anderen Partei zugefügt hat.

(3) Ein Verstoß gegen die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs liegt insbesondere dann vor, wenn eine Partei in Verhandlungen eintritt oder diese fortsetzt, ohne tatsächlich mit der anderen Partei eine Vereinbarung erzielen zu wollen. 

Artikel 2:302: Bruch der Vertraulichkeit
Wenn im Verlaufe von Vertragsverhandlungen von einer Partei vertrauliche Informationen gegeben werden, ist die andere Partei verpflichtet, diese Informationen nicht offenzulegen oder sie nicht für ihre eigenen Zwecke zu benutzen, unabhängig davon, ob hernach ein Vertrag geschlossen wird oder nicht. Der Rechtsbehelf für die Verletzung dieser Pflicht kann Ersatz für erlittenen Schaden und die Herausgabe des Vorteils umfassen, den die andere Partei erlangt hat.

KAPITEL 3: VOLLMACHT VON VERTRETERN

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

Artikel 3:101: Anwendungsbereich des Kapitels
(1) Dieses Kapitel regelt die Vollmacht eines Vertreters oder einer anderen Mittelsperson, den Vertretenen im Hinblick auf einen Vertrag mit einer dritten Partei zu binden.

(2) Dieses Kapitel regelt nicht eine gesetzliche Vertretungsmacht eines Vertreters oder die Vertretungsmacht eines Vertreters, der von einer Behörde oder einem Gericht ernannt worden ist.

(3) Dieses Kapitel regelt nicht das Innenverhältnis zwischen dem Vertreter oder Mittelsmann und dem Vertretenen.

Artikel 3:102: Arten der Vertretung 
(1) Wenn ein Vertreter im Namen eines Vertretenen handelt, finden die Vorschriften über die unmittelbare Vertretung Anwendung (Abschnitt 2). Dabei ist es unerheblich, ob die Identität des Vertretenen bei Vornahme der Handlung des Vertreters offengelegt wird oder erst zu einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden soll. 

(2) Wenn eine Mittelsperson nach Anweisungen und auf Rechnung, aber nicht im Namen eines Geschäftsherrn handelt oder wenn eine dritte Partei weder weiß, noch Grund zu der Annahme hat, daß die Mittelsperson als Vertreter handelt, finden die Vorschriften über die mittelbare Vertretung Anwendung (Abschnitt 3).

Abschnitt 2: Unmittelbare Vertretung

Artikel 3:201: Ausdrückliche, stillschweigende und scheinbare Vollmacht

(1) Die Bevollmächtigung eines Vertreters durch den Vertretenen, in seinem Namen zu handeln, kann ausdrücklich erfolgen oder sich stillschweigend aus den Umständen ergeben. 

(2) Der Vertreter ist bevollmächtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die nach den Umständen zur Erreichung der Zwecke notwendig sind, um derentwillen die Vollmacht erteilt wurde. 

(3) Derjenige, dessen Erklärungen oder Verhalten bei der dritten Partei vernünftigerweise und in gutem Glauben die Vorstellung hervorgerufen haben, daß dem scheinbaren Vertreter Vollmacht für die von ihm vorgenommene Handlung erteilt worden ist, wird so behandelt, als hätte er dem scheinbaren Vertreter die Vollmacht erteilt. 

Artikel 3:202: In Ausübung seiner Vollmacht handelnder Vertreter
Wenn ein Vertreter im Rahmen seiner nach Artikel 3:201 festgelegten Vollmacht handelt, verbinden seine Handlungen den Vertretenen und die dritte Partei unmittelbar miteinander. Der Vertreter wird seinerseits nicht gegenüber der dritten Partei verpflichtet. 

Artikel 3:203: Unbenannter Vertretener

Wenn ein Vertreter einen Vertrag im Namen eines Vertretenen abschließt, dessen Identität zu einem späteren Zeitpunkt offengelegt werden soll, es dann aber versäumt, die Identität innerhalb einer angemessenen Frist offenzulegen, nachdem die dritte Partei darum ersucht hat, wird der Vertreter selbst durch den Vertrag verpflichtet.

Artikel 3:204: Ohne oder außerhalb seiner Vollmacht handelnder Vertreter
(1) Wenn eine als Vertreter handelnde Person ohne Vollmacht oder außerhalb des Umfangs ihrer Vollmacht handelt, sind ihre Handlungen für den Vertretenen und die dritte Partei nicht verbindlich. 

(2) Mangels einer Genehmigung des Vertretenen gemäß Artikel 3:207 hat der Vertreter der dritten Partei in dem Umfang Schadenersatz zu leisten, daß sie so gestellt wird, als hätte der Vertreter mit Vollmacht gehandelt. Dies gilt nicht, wenn die dritte Partei von dem Fehlen der Vollmacht des Vertreters wußte oder wenn sie nicht in Unkenntnis darüber sein konnte.

Artikel 3:205: Interessenkonflikt
(1) Wenn ein von einem Vertreter geschlossener Vertrag den Vertreter in einen Interessenkonflikt verwickelt, von dem die dritte Partei wußte oder über den sie nicht in Unkenntnis sein konnte, kann der Vertretene den Vertrag nach Maßgabe der Regeln in den Artikeln 4:112 bis 4:116 anfechten. 

(2) Ein Interessenkonflikt wird vermutet, wenn der Vertreter:

(a) auch als Vertreter der dritten Partei gehandelt hat; oder

(b) den Vertrag mit sich selbst in seiner persönlichen Eigenschaft geschlossen hat.

(3) Der Vertretene kann den Vertrag jedoch nicht anfechten:

(a) wenn er dem Handeln des Vertreters zugestimmt hatte oder darüber nicht in Unkenntnis gewesen sein konnte; oder

(b) wenn der Vertreter dem Vertretenen den Interessenkonflikt offengelegt hatte und der Vertretene nicht in angemessener Zeit widersprochen hatte.

Artikel 3:206: Untervertretung
Ein Vertreter hat stillschweigende Vollmacht zur Ernennung eines Untervertreters, um Aufgaben zu erfüllen, die nicht persönlicher Natur sind und von denen vernünftigerweise nicht erwartet wird, daß der Vertreter sie selbst ausführt. Die Regeln dieses Abschnitts finden auf die Untervertretung Anwendung; Handlungen des Untervertreters, die im Rahmen seiner und des Vertreters Vollmacht liegen, verbinden den Vertretenen und die dritte Partei unmittelbar miteinander.

Artikel 3:207: Genehmigung durch den Vertretenen
(1) Wenn eine als Vertreter handelnde Person ohne Vollmacht oder außerhalb ihrer Vollmacht handelt, kann der Vertretene die Handlungen des Vertreters genehmigen.

(2) Mit der Genehmigung gelten die Handlungen des Vertreters als mit Vollmacht vorgenommen, unbeschadet der Rechte anderer Personen.

Artikel 3:208: Recht der dritten Partei betreffend die Bestätigung der Vollmacht
Wenn die Erklärungen oder das Verhalten des Vertretenen der dritten Partei Anlaß zu der Annahme gegeben haben, daß eine von dem Vertreter vorgenommene Handlung mit Vollmacht vorgenommen worden ist, aber die dritte Partei im Zweifel über die Bevollmächtigung ist, kann sie dem Vertretenen eine schriftliche Bestätigung senden oder ihn um Genehmigung ersuchen. Wenn der Vertretene nicht unverzüglich widerspricht oder dem Ersuchen nachkommt, gilt die Handlung des Vertreters als mit Vollmacht vorgenommen.

Artikel 3:209: Dauer der Vollmacht
(1) Die Vollmacht eines Vertreters bleibt wirksam, bis die dritte Partei weiß oder wissen muß, daß:

(a) die Vollmacht des Vertreters durch den Vertretenen, den Vertreter oder beide beendet worden ist; oder

(b) die Handlungen, für deren Vornahme die Vollmacht erteilt worden war, abgeschlossen sind oder die Zeit, für deren Dauer sie verliehen worden war, abgelaufen ist; oder

(c) der Vertreter zahlungsunfähig geworden ist, oder er, sofern es sich um eine natürliche Person handelt, gestorben oder geschäftsunfähig geworden ist; oder

(d) der Vertretene zahlungsunfähig geworden ist.

(2) Die dritte Partei wird behandelt, als wüßte sie, daß die Vollmacht des Vertreters nach Absatz (1) Buchstabe (a) beendet worden ist, wenn dies auf dieselbe Weise mitgeteilt oder bekannt gemacht worden ist, wie die Erteilung der Vollmacht ursprünglich mitgeteilt oder bekannt gemacht worden war. 

(3) Der Vertreter bleibt jedoch für eine angemessene Zeit bevollmächtigt, die Handlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die Interessen des Vertretenen oder seiner Rechtsnachfolger zu schützen.

Abschnitt 3: Mittelbare Vertretung

Artikel 3:301: Mittelspersonen, die nicht im Namen eines Vertretenen handeln
(1) Wenn eine Mittelsperson handelt:

(a) nach Anweisungen und auf Rechnung, aber nicht im Namen eines Vertretenen, oder

(b) auf Anweisungen eines Vertretenen, aber ohne daß die dritte Partei dies weiß oder Grund hat, es zu wissen, 

werden die Mittelsperson und die dritte Partei miteinander verbunden.

(2) Der Vertretene und die dritte Partei werden miteinander nur nach Maßgabe der in den Artikeln 3:302 bis 3:304 genannten Voraussetzungen verbunden.

Artikel 3:302: Zahlungsunfähigkeit der Mittelsperson oder wesentliche Nichterfüllung gegenüber dem Vertretenen
Wenn die Mittelsperson zahlungsunfähig wird oder sie eine wesentliche Nichterfüllung gegenüber dem Vertretenen begeht oder wenn vor der Leistungszeit deutlich ist, daß eine wesentliche Nichterfüllung eintreten wird: 

(a) hat die Mittelsperson auf Verlangen des Vertretenen den Namen und die Adresse der dritten Partei dem Vertretenen mitzuteilen; und 

(b) kann der Vertretene gegenüber der dritten Partei die Rechte ausüben, die von der Mittelsperson auf Rechnung des Vertretenen erworben wurden, vorbehaltlich von Einreden, welche die dritte Partei gegenüber der Mittelsperson erheben kann.

Artikel 3:303: Zahlungsunfähigkeit der Mittelsperson oder wesentliche Nichterfüllung gegenüber der dritten Partei
Wenn die Mittelsperson zahlungsunfähig wird oder ihr eine wesentliche Nichterfüllung gegenüber der dritten Partei zur Last fällt oder wenn vor der Leistungszeit deutlich ist, daß eine wesentliche Nichterfüllung eintreten wird: 

(a) hat die Mittelsperson auf Verlangen der dritten Partei den Namen und die Adresse des Geschäftsherrn der dritten Partei mitzuteilen; und

(b) kann die dritte Partei gegenüber dem Vertretenen die Rechte ausüben, die der dritten Partei gegenüber der Mittelsperson zustehen, vorbehaltlich von Einreden, welche die Mittelsperson gegenüber der dritten Partei erheben kann, und derjenigen, die der Vertretene gegenüber der Mittelsperson erheben kann. 

Artikel 3:304: Erfordernis einer Mitteilung
Die Rechte gemäß den Artikeln 3:302 und 3:303 können nur ausgeübt werden, wenn eine Mitteilung, sie ausüben zu wollen, gegenüber der Mittelsperson und der dritten Partei beziehungsweise dem Vertretenen abgegeben wird. Ab Empfang der Mitteilung ist die dritte Partei oder der Vertretene nicht mehr befugt, gegenüber der Mittelsperson zu erfüllen. 

KAPITEL 4: GÜLTIGKEIT

Artikel 4:101: Nicht geregelte Gegenstände
Dieses Kapitel behandelt nicht die Ungültigkeit aufgrund von Rechtswidrigkeit, Sittenwidrigkeit oder fehlender Rechts- oder Geschäftsfähigkeit.

Artikel 4:102: Anfängliche Unmöglichkeit
Ein Vertrag ist nicht allein deshalb ungültig, weil bei Vertragsschluß die Erfüllung der übernommenen Verpflichtung unmöglich war, oder weil eine Partei nicht zur Verfügung über die Vermögensgegenstände befugt war, auf die sich der Vertrag bezieht.

Artikel 4:103: Tatsachen- oder Rechtsirrtum
(1) Eine Partei kann einen Vertrag wegen eines bei Vertragsschluß vorhandenen Tatsachen- oder Rechtsirrtums anfechten, wenn:

(a) 
(i) der Irrtum durch Angaben der anderen Partei hervorgerufen wurde; oder


(ii) die andere Partei Kenntnis von dem Irrtum hatte oder haben mußte und es den 
Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs widersprach, die 
irrende Partei in ihrem Irrtum zu belassen; oder


(iii) die andere Partei demselben Irrtum unterlag, 

und

(b) die andere Partei wußte oder wissen mußte, daß die irrende Partei, wenn sie die Wahrheit gekannt hätte, den Vertrag nicht oder nur zu wesentlich anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

(2) Eine Partei kann den Vertrag jedoch nicht anfechten, wenn:

(a) ihr Irrtum nach den Umständen unentschuldbar war, oder

(b) das Risiko des Irrtums von ihr übernommen wurde oder nach den Umständen von ihr getragen werden sollte.

Artikel 4:104: Fehler in der Mitteilung
Ein Fehler in der Verlautbarung oder Übermittlung einer Erklärung ist als Irrtum der Person anzusehen, welche die Erklärung abgegeben oder übersandt hat, und Artikel 4:103 findet Anwendung.

Artikel 4:105: Anpassung des Vertrages
(1) Ist eine Partei zur Anfechtung des Vertrages wegen Irrtums berechtigt, bringt die andere Partei aber zum Ausdruck den Vertrag so erfüllen zu wollen, oder erfüllt sie ihn tatsächlich so, wie er von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden ist, dann ist der Vertrag zu behandeln, als wäre er so geschlossen worden, wie er von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden ist. Die andere Partei muß, nachdem sie darüber unterrichtet wurde, wie der Vertrag von der zur Anfechtung berechtigten Partei verstanden worden ist, und bevor diese im Vertrauen auf eine Anfechtungserklärung gehandelt hat, umgehend ihre Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck bringen oder die Erfüllung vornehmen.

(2) Nachdem die Bereitschaft zur Erfüllung zum Ausdruck gebracht oder die Erfüllung vorgenommen worden ist, ist das Anfechtungsrecht ausgeschlossen und eine frühere Anfechtungserklärung unwirksam.

(3) Wenn beide Parteien demselben Irrtum erlegen sind, kann das Gericht auf Verlangen einer der Parteien den Vertrag an das anpassen, was die Parteien vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn der Irrtum nicht vorgelegen hätte. 

Artikel 4:106: Unzutreffende Angabe
Eine Partei, die im Vertrauen auf eine unzutreffende Angabe der anderen Partei einen Vertrag geschlossen hat, kann gemäß Artikel 4:117 Absätze (2) und (3) Schadenersatz verlangen, selbst wenn die Angabe nicht zu einem wesentlichen Irrtum im Sinne des Artikel 4:103 führt, sofern nicht die andere Partei Grund zu der Annahme hatte, daß die Angabe zutreffend war.

Artikel 4:107: Arglistige Täuschung
(1) Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei zum Vertragsschluß bestimmt worden ist durch arglistige Vorspiegelung falscher Umstände, sei es durch Worte oder durch Verhalten, oder durch arglistiges Verschweigen einer Information, die sie nach den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs hätte offenlegen müssen.

(2) Die Vorspiegelung falscher Umstände oder ihr Verschweigen durch eine Partei sind arglistig, wenn sie zur Täuschung bestimmt waren. 

(3) Für die Feststellung, ob die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs verlangen, daß eine Partei bestimmte Informationen offenlegt, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, insbesondere:

(a) ob die Partei über besondere Sachkunde verfügte;

(b) ihre Aufwendungen, um die entsprechende Information zu erlangen;

(c) ob die andere Partei die Information vernünftigerweise selbst erlangen konnte; und

(d) die offenkundige Bedeutung der Information für die andere Partei.

Artikel 4:108: Drohung
Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie von der anderen Partei zum Vertragsschluß bestimmt worden ist durch die unmittelbare und ernsthafte Androhung einer Handlung:

(a) die für sich genommen unrechtmäßig ist, oder

(b) deren Verwendung als Mittel zur Erreichung des Vertragsschlusses unrechtmäßig ist, 
es sei denn, der ersten Partei war nach den Umständen eine vernünftige Alternative geblieben.

Artikel 4:109: Übermäßiger Vorteil oder unangemessene Ausnutzung
(1) Eine Partei kann einen Vertrag anfechten, wenn sie bei Vertragsschluß:

(a) von der anderen Partei abhängig war oder zu ihr in einem Vertrauensverhältnis stand, sich in einer wirtschaftlichen Notlage befand oder dringende Bedürfnisse hatte, unvorsichtig, unwissend, unerfahren war oder ihr Verhandlungsgeschick fehlte, und

(b) die andere Partei davon Kenntnis hatte oder haben mußte und, unter Berücksichtigung der Umstände und des Zwecks des Vertrages die Lage der ersten Partei auf grob unangemessene Weise ausgenutzt oder sich einen übermäßigen Vorteil verschafft hat.

(2) Auf Verlangen der zur Anfechtung berechtigten Partei kann ein Gericht, sofern dies angemessen ist, den Vertrag anpassen, um ihn damit in Einklang zu bringen, was die Parteien unter Berücksichtigung der Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbart haben könnten.

(3) Ebenso kann ein Gericht den Vertrag auf Verlangen der Partei anpassen, die eine Anfechtungserklärung wegen übermäßigen Vorteils oder unangemessener Ausnutzung erhält, sofern diese Partei die andere Partei, welche die Anfechtung erklärt hat, umgehend nach Empfang der Anfechtungserklärung und bevor die andere Partei im Vertrauen darauf gehandelt hat, informiert.

Artikel 4:110: Unangemessene Bedingungen, die nicht individuell ausgehandelt wurden
(1) Eine Partei kann eine Bedingung, die nicht individuell ausgehandelt wurde, anfechten, wenn sie entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zu einem wesentlichen Ungleichgewicht der vertraglichen Rechte und Pflichten zum Nachteil dieser Partei führt, wobei die Natur der nach dem Vertrag zu erbringenden Leistung, alle anderen Bedingungen des Vertrages und die Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu berücksichtigen sind.

(2) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf:

(a) eine Bedingung, die den Hauptgegenstand des Vertrages bestimmt, sofern die Bedingung in einfacher und verständlicher Sprache abgefaßt ist; oder

(b) die wertmäßige Angemessenheit der Verpflichtungen der einen Partei im Vergleich mit dem Wert der Verpflichtungen der anderen Partei.

Artikel 4:111: Dritte
(1) Wenn ein Dritter, für dessen Verhalten eine Partei verantwortlich ist oder die mit Zustimmung einer Partei in den Abschluß eines Vertrages einbezogen ist:

(a) durch eine Angabe einen Irrtum hervorruft oder Kenntnis von einem Irrtum hatte oder haben mußte,

(b) eine unzutreffende Angabe macht,

(c) eine Täuschung verübt,

(d) eine Drohung abgibt, oder

(e) sich einen übermäßigen Vorteil verschafft oder die Lage der anderen Partei unangemessen ausnutzt, 

finden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels unter denselben Voraussetzungen Anwendung, als wenn es sich um das Verhalten oder die Kenntnis der Partei selbst gehandelt hätte. 

(2) Wenn irgendein anderer Dritter:

(a) eine unzutreffende Angabe macht,

(b) eine Täuschung verübt,

(c) eine Drohung abgibt, oder

(d) sich einen übermäßigen Vorteil verschafft oder die Lage der anderen Partei unangemessen ausnutzt,

finden die Rechtsbehelfe dieses Kapitels Anwendung, sofern die Partei von den einschlägigen Tatsachen Kenntnis hatte oder haben mußte oder zur Zeit der Anfechtung noch nicht im Vertrauen auf den Vertrag gehandelt hat.

Artikel 4:112: Anfechtungserklärung
Die Anfechtung hat durch Erklärung gegenüber der anderen Partei zu erfolgen.

Artikel 4:113: Anfechtungsfristen
(1) Die Anfechtungserklärung ist innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist abzugeben, nachdem die anfechtende Partei die maßgeblichen Tatsachen kannte oder kennen mußte, oder nachdem sie frei handeln konnte.

(2) Eine Partei kann jedoch eine einzelne Bedingung gemäß Artikel 4:110 anfechten, wenn sie die Anfechtung innerhalb angemessener Zeit erklärt hat, nachdem die andere Partei sich auf diese Bedingung berufen hat.

Artikel 4:114: Bestätigung
Wenn die zur Anfechtung berechtigte Partei den Vertrag ausdrücklich oder stillschweigend bestätigt, nachdem sie den Grund der Anfechtung kannte oder frei handeln konnte, ist die Anfechtung des Vertrages ausgeschlossen.

Artikel 4:115: Wirkung der Anfechtung
Aufgrund der Anfechtung kann jede Partei Herausgabe von allem verlangen, was sie nach dem Vertrag geleistet hat, sofern sie Zug um Zug all das zurückgibt, was sie erhalten hat. Sofern Herausgabe in natura aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, ist für das Erhaltene ein angemessener Betrag zu zahlen. 

Artikel 4:116: Teilanfechtung

Betrifft ein Anfechtungsgrund nur einzelne Bedingungen eines Vertrages, so beschränkt sich die Wirkung der Anfechtung auf diese Bedingungen, sofern es nicht bei gebührender Berücksichtigung aller Umstände des Falles unangemessen ist, den Vertrag im übrigen aufrechtzuerhalten. 

Artikel 4:117: Schadenersatz
(1) Eine Partei, die einen Vertrag nach diesem Kapitel anficht, kann von der anderen Partei Schadenersatz verlangen, der die anfechtende Partei so weit wie möglich in die Lage versetzt, in der sie sich ohne Vertragsschluß befunden hätte, vorausgesetzt daß die andere Partei den Irrtum, die arglistige Täuschung, die Drohung oder die unangemessene Ausnutzung oder die Erlangung eines übermäßigen Vorteils kannte oder kennen mußte.

(2) Wenn eine Partei nach diesem Kapitel ein Recht zur Anfechtung eines Vertrages hat, dieses aber nicht ausübt oder nach den Vorschriften der Artikel 4:113 oder 4:114 verloren hat, kann sie vorbehaltlich Absatz (1) Schadenersatz nur bis zur Höhe des Schadens verlangen, der ihr durch den Irrtum, die Täuschung, die Drohung oder die unangemessene Ausnutzung oder Erlangung eines übermäßigen Vorteils entstanden ist. Derselbe Schadensmaßstab findet Anwendung, wenn die Partei durch eine unzutreffende Angabe im Sinne des Artikel 4:106 irregeführt wurde.

(3) Im übrigen richtet sich der Schadenersatz nach den einschlägigen Vorschriften von Kapitel 9, Abschnitt 5, mit angemessenen Anpassungen. 

Artikel 4:118: Ausschluß oder Einschränkung von Rechtsbehelfen 
(1) Rechtsbehelfe wegen arglistiger Täuschung, Drohung und unangemessener Ausnutzung oder Erlangung eines übermäßigen Vorteils sowie das Recht zur Anfechtung einer unangemessenen Bedingung, die nicht individuell ausgehandelt worden ist, können weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden. 

(2) Rechtsbehelfe wegen Irrtums oder einer unzutreffenden Angabe können ausgeschlossen oder eingeschränkt werden, soweit der Ausschluß oder die Einschränkung nicht den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs widerspricht. 

Artikel 4:119: Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung
Eine Partei, der ein Rechtsbehelf nach diesem Kapitel wegen Umständen zusteht, die dieser Partei auch einen Rechtsbehelf wegen Nichterfüllung eröffnen, kann jeden der beiden Rechtsbehelfe geltend machen. 

KAPITEL 5: AUSLEGUNG

Artikel 5:101: Allgemeine Auslegungsregeln
(1) Ein Vertrag wird nach dem gemeinsamen Willen der Parteien ausgelegt, auch wenn dieser nicht mit dem Wortlaut der Erklärungen übereinstimmt.

(2) Wenn feststeht, daß eine Partei den Vertrag in einem bestimmten Sinne verstanden wissen wollte und diese Absicht der anderen Partei bei Vertragsschluß nicht entgangen sein konnte, wird der Vertrag in der dem Willen der ersten Partei entsprechenden Weise ausgelegt.

(3) Wenn ein Wille nach Absatz (1) oder (2) nicht festgestellt werden kann, ist der Vertrag in dem Sinne auszulegen, den ihm vernünftige Personen von derselben Art wie die Parteien unter denselben Umständen geben würden. 

Artikel 5:102: Erhebliche Umstände
Bei der Auslegung des Vertrages sind insbesondere zu berücksichtigen:

(a) die Umstände, unter denen der Vertrag geschlossen wurde, einschließlich der vorausgegangenen Verhandlungen;

(b) das Verhalten der Parteien, auch nach Vertragsschluß;

(c) die Natur und der Zweck des Vertrages;

(d) die Auslegung, die von den Parteien bereits ähnlichen Klauseln gegeben wurde, und die Gepflogenheiten, die zwischen den Parteien entstanden sind;

(e) die Bedeutung, die den Bedingungen und Ausdrücken in dem betreffenden Tätigkeitsbereich im allgemeinen gegeben wird, und die Auslegung, die ähnliche Klauseln bereits erhalten haben können;

(f) Gebräuche; und

(g) die Gebote von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs. 

Artikel 5:103: Contra Proferentem-Regel
Wenn Zweifel über die Bedeutung einer nicht individuell ausgehandelten Vertragsbedingung bestehen, wird eine Auslegung der Bedingung zu Lasten der Partei bevorzugt, welche die Bedingung verwandt hat.

Artikel 5:104: Vorrang von ausgehandelten Bedingungen 
Individuell ausgehandelte Bedingungen haben Vorrang vor solchen, die nicht individuell ausgehandelt worden sind. 

Artikel 5:105: Bezug auf den Vertrag als ganzen
Bedingungen werden im Lichte des ganzen Vertrages ausgelegt, in dem sie enthalten sind.

Artikel 5:106: Wirksamkeitsorientierte Auslegung
Eine Auslegung, nach der die Vertragsbedingungen rechtmäßig oder wirksam sind, genießt Vorzug gegenüber einer solchen, nach der das nicht der Fall ist. 

Artikel 5:107: Abweichende Sprachfassungen
Wird ein Vertrag in zwei oder mehr Sprachfassungen abgefaßt, von denen keine als maßgeblich bezeichnet ist, so wird, falls die Fassungen voneinander abweichen, die Auslegung nach derjenigen Fassung bevorzugt, in welcher der Vertrag ursprünglich abgefaßt worden war.

KAPITEL 6: INHALT UND WIRKUNGEN

Artikel 6:101: Erklärungen, die zu vertraglichen Verpflichtungen führen

(1) Von einer Erklärung, die eine Partei vor oder bei Vertragsschluß abgegeben hat, ist anzunehmen, daß sie eine vertragliche Verpflichtung begründet, wenn die andere Partei sie nach den Umständen vernünftigerweise in diesem Sinne verstanden hat. Dabei ist zu berücksichtigen: 

(a) die offenkundige Bedeutung der Erklärung für die andere Partei;

(b) ob die Erklärung im Geschäftsverkehr abgegeben wurde; und 

(c) die jeweilige Sachkunde der Parteien.

(2) Wenn eine der Parteien ein professioneller Anbieter ist und bei der Vermarktung, Werbung oder in sonstiger Hinsicht vor Vertragsschluß über die Qualität oder den Nutzen von Dienstleistungen, Waren oder anderen Gütern eine Angabe macht, so ist die Angabe als Quelle einer vertraglichen Verpflichtung zu behandeln, sofern nicht dargetan wird, daß der anderen Partei bekannt war oder nicht unbekannt sein konnte, daß die Angabe unzutreffend war.

(3) Wenn eine solche Angabe oder andere Zusicherung von einer Person stammt, welche die Werbung oder Vermarktung von Dienstleistungen, Waren oder anderen Gütern für den professionellen Anbieter betreibt oder von einer Person in einem früheren Glied der Geschäftskette, ist die Angabe als Quelle einer vertraglichen Verpflichtung des professionellen Anbieters zu behandeln, es sei denn, dieser kannte die Angabe oder Zusicherung nicht und hatte auch keinen Grund, sie zu kennen.

Artikel 6:102: Stillschweigende Bedingungen
Neben ausdrücklich vereinbarten kann ein Vertrag auch stillschweigende Bedingungen enthalten, die sich ergeben aus:

(a) dem Willen der Parteien;

(b) der Natur und dem Zweck des Vertrages; sowie

(c) den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs.

Artikel 6:103: Simulation
Wenn die Parteien einen Scheinvertrag geschlossen haben, der nicht ihrer wirklichen Vereinbarung entsprechen soll, gilt im Verhältnis zwischen den Parteien die wirkliche Vereinbarung.

Artikel 6:104: Festsetzung des Preises
Wenn der Vertrag den Preis oder das Verfahren seiner Bestimmung nicht festlegt, werden die Parteien so behandelt, als hätten sie sich auf einen angemessenen Preis geeinigt. 

Artikel 6:105: Einseitige Bestimmung durch eine Partei
Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch eine Partei zu bestimmen ist und die Bestimmung dieser Partei grob unangemessen ist, dann ist sie ungeachtet irgendeiner entgegenstehenden Vertragsbedingung durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene andere Vertragsbedingung zu ersetzen. 

Artikel 6:106: Bestimmung durch einen Dritten
(1) Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch einen Dritten zu bestimmen ist und dieser die Bestimmung nicht treffen kann oder will, gilt das Gericht als von den Vertragsparteien ermächtigt, eine andere Person zu bestellen, um die Bestimmung vorzunehmen. 

(2) Wenn der von einem Dritten bestimmte Preis oder die andere Bestimmung grob unangemessen ist, ist sie durch einen angemessenen Preis oder eine angemessene andere Bedingung zu ersetzen.

Artikel 6:107: Bezugnahme auf einen nicht bestehenden Faktor
Wenn der Preis oder irgendeine andere Vertragsbedingung durch Bezugnahme auf einen Faktor festzulegen ist, der nicht oder nicht mehr besteht oder nicht zugänglich ist, soll der nächste gleichwertige Faktor an seine Stelle treten. 

Artikel 6:108: Güte der Leistung
Legt der Vertrag die Güte der Leistung nicht fest, so ist eine Leistung mindestens durchschnittlicher Güte anzubieten.

Artikel 6:109: Vertrag auf unbestimmte Zeit
Ein Vertrag auf unbestimmte Zeit kann von jeder Partei mit angemessener Frist gekündigt werden.

Artikel 6:110: Vertrag zugunsten Dritter
(1) Ein Dritter kann die Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung verlangen, wenn ein derartiges Recht ausdrücklich zwischen Versprechendem und Versprechensempfänger vereinbart worden ist oder wenn sich eine solche Vereinbarung aus dem Zweck des Vertrages oder den Umständen des Falles ergibt. Der Dritte braucht zur Zeit des Vertragsschlusses nicht bestimmt zu sein.

(2) Weist der Dritte das Recht, Erfüllung zu verlangen, zurück, so gilt das Recht als von ihm nie erworben.

(3) Der Versprechensempfänger kann durch Mitteilung an den Versprechenden dem Dritten sein Recht auf Erfüllung entziehen, es sei denn:

(a) der Dritte hat vom Versprechensempfänger die Mitteilung erhalten, sein Recht sei unwiderruflich; oder

(b) der Versprechende oder der Versprechensempfänger hat von dem Dritten die Mitteilung erhalten, daß er das Recht annehme.

Artikel 6:111: Veränderte Umstände
(1) Vertragliche Verpflichtungen sind zu erfüllen, auch wenn die Erfüllung belastender geworden ist, sei es, weil sich die Kosten der Leistung erhöht haben oder weil der Wert der Gegenleistung sich vermindert hat.

(2) Wird jedoch die Erfüllung des Vertrages durch eine Veränderung der Umstände übermäßig belastend, sind die Parteien verpflichtet, in Verhandlungen über eine Änderung oder Aufhebung des Vertrages einzutreten, sofern

(a) die Veränderung der Umstände nach Vertragsschluß eingetreten ist,

(b) die Möglichkeit einer Veränderung der Umstände vernünftigerweise zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht in Betracht gezogen werden konnte, und

(c) das Risiko einer Veränderung der Umstände nach dem Vertrag nicht die davon betroffene Partei tragen sollte.

(3) Erzielen die Parteien innerhalb angemessener Zeit keine Einigung, so kann das Gericht

(a) den Vertrag zu einem Zeitpunkt und zu Bedingungen aufheben, die vom Gericht zu bestimmen sind; oder

(b) den Vertrag so anpassen, daß die Verluste und Gewinne, die sich aus der Veränderung der Umstände ergeben, unter den Parteien in gerechter und billiger Weise verteilt werden. 

In beiden Fällen kann das Gericht Schadenersatz zusprechen für den Verlust, der dadurch entstanden ist, daß eine Partei sich geweigert hat, in Verhandlungen einzutreten oder die Verhandlungen entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs abgebrochen hat. 

KAPITEL 7: ERFÜLLUNG

Artikel 7:101: Leistungsort
(1) Ist der Leistungsort für eine vertragliche Verbindlichkeit weder im Vertrage bestimmt noch aufgrund des Vertrages bestimmbar, so ist es

(a) im Falle einer Geldschuld der Ort, an dem der Gläubiger zur Zeit des Vertragsschlusses seine Niederlassung hat; 

(b) bei einer anderen Verpflichtung als einer Geldschuld der Ort, an dem der Schuldner zur Zeit des Vertragsschlusses seine Niederlassung hat.

(2) Falls eine Partei mehr als eine Niederlassung hat, ist im Sinne des vorangehenden Absatzes diejenige Niederlassung maßgebend, die unter Berücksichtigung der bei Vertragsschluß den Parteien bekannten oder von ihnen in Betracht gezogenen Umstände die engste Beziehung zum Vertrag hat. 

(3) Falls eine Partei keine Niederlassung hat, gilt ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort als ihre Niederlassung.

Artikel 7:102: Leistungszeit
Eine Partei hat ihre Leistung zu erbringen

(1) wenn eine Zeit im Vertrag bestimmt oder aufgrund des Vertrages bestimmbar ist, zu dieser Zeit;

(2) wenn ein Zeitraum im Vertrag bestimmt ist oder aufgrund des Vertrages bestimmbar ist, jederzeit innerhalb dieses Zeitraums, sofern sich nicht aus den Umständen des Falles ergibt, daß die andere Partei den Zeitpunkt zu wählen hat;

(3) in allen anderen Fällen innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsschluß.

Artikel 7:103: Vorzeitige Leistung
(1) Eine Partei kann eine Leistung, die vor Fälligkeit angeboten wird, ablehnen, es sei denn, die Annahme der angebotenen Leistung würde ihre Interessen nicht unangemessen beeinträchtigen.

(2) Nimmt eine Partei die ihr vorzeitig angebotene Leistung an, so berührt dies nicht die für die Leistung ihrer eigenen Verpflichtung bestimmte Zeit. 

Artikel 7:104: Reihenfolge der Leistungen
Soweit die Leistungen der Parteien gleichzeitig erbracht werden können, sind die Parteien verpflichtet, sie gleichzeitig zu erbringen, außer wenn sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.

Artikel 7:105: Alternative Leistungen
(1) Kann eine Verbindlichkeit durch eine von mehreren alternativen Leistungen erfüllt werden, steht das Wahlrecht der zur Leistung verpflichteten Partei zu, außer wenn sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.

(2) Trifft die zur Wahl berechtigte Partei ihre Entscheidung nicht innerhalb der vertraglich vorgesehenen Frist und:

(a) handelt es sich um eine wesentliche Verzögerung in der Ausübung des Wahlrechts, geht das Wahlrecht auf die andere Partei über; 

(b) handelt es sich um eine unwesentliche Verzögerung, kann die andere Partei eine zusätzliche Frist von angemessener Dauer setzen, in der die zur Wahl berechtigte Partei ihre Entscheidung treffen muß. Erfolgt die Entscheidung nicht innerhalb der gesetzten Frist, geht das Wahlrecht auf die andere Partei über.

Artikel 7:106: Leistung durch Dritten
(1) Sofern nicht der Vertrag persönliche Leistung erfordert, kann der Gläubiger die Leistung durch einen Dritten nicht zurückweisen, wenn:

(a) der Dritte mit Zustimmung des Schuldners handelt; oder

(b) der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Leistung hat und entweder der Schuldner die Leistung nicht erbracht hat oder klar ist, daß er zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht leisten wird.

(2) Eine Leistung durch einen Dritten gemäß Absatz (1) befreit den Schuldner von seiner Verpflichtung. 

Artikel 7:107: Form der Zahlung von Geld 
(1) Die Zahlung von Geld kann in jeder Form erfolgen, die im allgemeinen Geschäftsverkehr üblich ist.

(2) Nimmt ein Gläubiger aufgrund des Vertrages oder freiwillig einen Scheck oder eine andere Zahlungsanweisung oder ein Zahlungsversprechen an, so wird vermutet, daß er dies nur unter der Bedingung ihrer Einlösung tut. Der Gläubiger kann die ursprüngliche Zahlungsverbindlichkeit nur geltend machen, falls die Anweisung oder das Versprechen nicht eingelöst wird. 

Artikel 7:108: Die Zahlungswährung
(1) Die Parteien können vereinbaren, daß Zahlung nur in einer bestimmten Währung erfolgen soll.

(2) Fehlt eine derartige Vereinbarung, kann eine Geldsumme, die in einer anderen Währung als derjenigen des Ortes ausgedrückt ist, an dem die Zahlung erfolgen soll, in der Währung dieses Ortes gezahlt werden, und zwar unter Umrechnung nach dem Wechselkurs, der zur Zeit der Fälligkeit der Zahlung für diesen Ort maßgeblich ist.

(3) Hat in einem von Absatz (2) erfaßten Fall der Schuldner nicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit gezahlt, so kann der Gläubiger Zahlung in der Währung des Ortes verlangen, an dem die Zahlung erfolgen soll, und zwar wahlweise nach dem Wechselkurs, der dort bei Fälligkeit oder zur Zeit der tatsächlichen Zahlung maßgeblich ist. 

Artikel 7:109: Anrechnung der Leistung
(1) Hat eine Partei mehrere Verpflichtungen derselben Art zu erfüllen und reicht die angebotene Leistung nicht zur Tilgung aller Verpflichtungen aus, so kann die Partei, vorbehaltlich Absatz (4) dieser Vorschrift, zugleich mit der Leistung erklären, welche Verpflichtung durch die Leistung getilgt werden soll.

(2) Gibt der Leistende keine solche Erklärung ab, so kann die andere Partei innerhalb einer angemessenen Zeit die Leistung auf eine Verpflichtung ihrer Wahl anrechnen. Sie hat den Leistenden von ihrer Wahl zu unterrichten. Jedoch ist eine Tilgungsbestimmung, die eine

(a) noch nicht fällige; oder

(b) rechtswidrige; oder

(c) bestrittene

Verpflichtung betrifft, unwirksam.

(3) Hat keine Partei eine Tilgungsbestimmung getroffen, und vorbehaltlich Absatz (4) dieser Vorschrift, wird die Leistung auf diejenige Verpflichtung angerechnet, die in der angegebenen Reihenfolge eines der folgenden Kriterien erfüllt:

(a) die Verpflichtung, die fällig ist oder als erste fällig werden wird;

(b) die Verpflichtung, für die der Gläubiger die geringste Sicherheit hat;

(c) die Verpflichtung, die den Schuldner am meisten belastet;

(d) die Verpflichtung, die als erste entstanden ist.

Wenn keines der vorstehenden Kriterien zum Zuge kommt, wird die Leistung verhältnismäßig auf alle Verpflichtungen angerechnet.

(4) Bei Geldschulden wird eine Zahlung des Schuldners zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen, und schließlich auf die Hauptsumme angerechnet, sofern nicht der Gläubiger eine andere Bestimmung trifft.

Artikel 7:110: Nichtannahme von Sachen
(1) Wer im Besitz von anderen körperlichen Gegenständen als Geld verbleibt, weil die andere Partei die Sachen nicht annimmt oder nicht zurücknimmt, muß angemessene Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung dieser Gegenstände ergreifen.

(2) Die im Besitz verbliebene Partei kann ihre Leistungs- oder Rückgabeverpflichtung dadurch erfüllen, daß sie 

(a) die Gegenstände zu angemessenen Bedingungen zugunsten der anderen Partei bei einem Dritten hinterlegt und die andere Partei davon benachrichtigt; oder

(b) die Gegenstände, nachdem sie die andere Partei davon benachrichtigt hat, zu angemessenen Bedingungen verkauft und der anderen Partei den Nettoerlös auszahlt.

(3) Sind die Gegenstände hingegen leicht verderblich oder ist ihre Erhaltung unangemessen teuer, so muß die im Besitz verbliebene Partei angemessene Maßnahmen zu ihrer Verwertung ergreifen. Sie kann ihre Leistungs- oder Rückgabeverpflichtung durch Zahlung des Nettoerlöses an die andere Partei erfüllen.

(4) Die im Besitz verbliebene Partei kann Ersatz ihrer vernünftigerweise eingegangenen Aufwendungen verlangen oder den entsprechenden Betrag aus dem Verkaufserlös einbehalten. 

Artikel 7:111: Nichtannahme von Geld
Wenn eine Partei die Annahme von Geld verweigert, dessen Zahlung die andere Partei ordnungsgemäß angeboten hat, kann diese Partei ihre Zahlungsverpflichtung dadurch erfüllen, daß sie nach Benachrichtigung der ersten Partei das Geld zu deren Gunsten nach dem Recht des Ortes, an dem die Zahlung fällig ist, hinterlegt.

Artikel 7:112: Kosten der Erfüllung 
Jede Partei hat die Kosten der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu tragen.

KAPITEL 8: NICHTERFÜLLUNG UND RECHTSBEHELFE IM ALLGEMEINEN

Artikel 8:101: Mögliche Rechtsbehelfe 
(1) Wenn eine Partei eine ihr nach dem Vertrag obliegende Verpflichtung nicht erfüllt und die Nichterfüllung nicht gemäß Artikel 8:108 entschuldigt ist, kann die benachteiligte Partei von jedem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen.

(2) Ist die Nichterfüllung gemäß Artikel 8:108 entschuldigt, kann die benachteiligte Partei von jedem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen, mit Ausnahme der Ansprüche auf Erfüllung und auf Schadenersatz. 

(3) Eine Partei darf von keinem der in Kapitel 9 vorgesehenen Rechtsbehelfe Gebrauch machen, soweit die Nichterfüllung der anderen Partei durch ihre eigene Handlung verursacht worden ist.

Artikel 8:102: Mehrere Rechtsbehelfe
Rechtsbehelfe, die miteinander vereinbar sind, dürfen nebeneinander geltend gemacht werden. Insbesondere verliert eine Partei ihr Recht auf Schadenersatz nicht dadurch, daß sie sich irgendeines anderen Rechtsbehelfs bedient.

Artikel 8:103: Wesentliche Nichterfüllung
Eine Nichterfüllung ist für den Vertrag wesentlich, wenn

(a) die genaue Einhaltung der Verpflichtung für den Vertrag entscheidend ist; oder

(b) durch die Nichterfüllung der benachteiligten Partei im wesentlichen entgeht, was sie nach dem Vertrag erwarten durfte, es sei denn, daß die andere Partei diese Folge nicht vorausgesehen hat und vernünftigerweise auch nicht voraussehen konnte; oder

(c) die Nichterfüllung vorsätzlich geschieht und der benachteiligten Partei Anlaß zu der Annahme gibt, daß sie sich auf die künftige Leistung durch die andere Partei nicht verlassen kann.

Artikel 8:104: Heilung durch die nicht erfüllende Partei
Eine Partei, deren Angebot der Leistung durch die andere Partei als nicht vertragsgerecht zurückgewiesen wird, kann ein neues, vertragsgerechtes Angebot machen, wenn die Leistung noch nicht fällig oder die Verzögerung nicht derart ist, daß sie eine wesentliche Nichterfüllung darstellt.

Artikel 8:105: Gewähr für Erfüllung 
(1) Eine Partei, die vernünftigen Grund zu der Annahme hat, daß es zu einer wesentlichen Nichterfüllung durch die andere Partei kommen wird, kann für die vertragsgemäße Erfüllung eine angemessene Gewähr verlangen und inzwischen die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen zurückhalten, solange die vernünftige Annahme fortbesteht. 

(2) Ist diese Gewähr nicht binnen angemessener Frist gegeben, kann die Partei, die sie verlangt, den Vertrag aufheben, sofern sie nach wie vor vernünftigen Grund zu der Annahme hat, daß es zu einer wesentlichen Nichterfüllung durch die andere Partei kommen wird, und sie die Vertragsaufhebung unverzüglich erklärt. 

Artikel 8:106: Nachfrist für die Erfüllung
(1) In jedem Fall einer Nichterfüllung kann die benachteiligte Partei durch Erklärung gegenüber der anderen Partei eine Nachfrist für die Erfüllung gewähren.

(2) Während des Laufes der Nachfrist kann die benachteiligte Partei die Erfüllung ihrer eigenen Gegenleistungspflichten zurückhalten und Schadenersatz verlangen, kann aber keinen anderen Rechtsbehelf geltend machen. Wenn sie eine Mitteilung der anderen Partei erhält, daß diese innerhalb der Frist nicht erfüllen wird, oder wenn bei Fristablauf nicht vertragsgemäß erfüllt wurde, kann die benachteiligte Partei jeden Rechtsbehelf geltend machen, der ihr nach Kapitel 9 zur Verfügung stehen mag.

(3) Hat im Fall einer Verzögerung der Erfüllung, die nicht wesentlich ist, die benachteiligte Partei eine Nachfrist von angemessener Länge gewährt, so kann sie nach Ablauf dieser Frist den Vertrag aufheben. Die benachteiligte Partei kann in ihrer Erklärung bestimmen, daß der Vertrag ohne weiteres aufgehoben ist, wenn die andere Partei nicht innerhalb der durch die Erklärung gewährten Frist erfüllt. Falls die gewährte Frist zu kurz ist, kann der Vertrag nur nach Ablauf einer angemessenen Frist von der benachteiligten Partei aufgehoben werden beziehungsweise ohne weiteres aufgehoben sein.

Artikel 8:107: Einem anderen übertragene Erfüllung 
Wer die Erfüllung eines Vertrages einem anderen anvertraut, bleibt für die Erfüllung selbst verantwortlich. 

Artikel 8:108: Entschuldigung aufgrund eines Hinderungsgrundes
(1) Eine Nichterfüllung durch eine Partei ist entschuldigt, wenn sie beweist, daß die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflußbereichs liegenden Hinderungsgrund beruht und daß von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, den Hinderungsgrund bei Vertragsschluß in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden.

(2) Besteht der Hinderungsgrund nur vorübergehend, so wirkt die Entschuldigung aufgrund dieses Artikels nur für den Zeitraum, während dessen der Hinderungsgrund besteht. Sofern jedoch die Verzögerung eine wesentliche Nichterfüllung darstellt, kann der Gläubiger sie als solche behandeln. 

(3) Die Partei, die nicht erfüllt, muß sicherstellen, daß eine Mitteilung des Hinderungsgrundes und seiner Auswirkung auf ihre Fähigkeit zu erfüllen der anderen Partei innerhalb einer angemessenen Zeit zugeht, nachdem die nicht erfüllende Partei diese Umstände kannte oder kennen mußte. Die andere Partei kann Schadenersatz für alle Verluste verlangen, die sich daraus ergeben, daß ihr diese Mitteilung nicht zugegangen ist.

Artikel 8:109: Freizeichnungsklausel
Rechtsbehelfe wegen Nichterfüllung können ausgeschlossen oder beschränkt werden, es sei denn, die Berufung auf den Ausschluß oder die Beschränkung würde den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs zuwiderlaufen.

KAPITEL 9: EINZELNE RECHTSBEHELFE BEI NICHTERFÜLLUNG

Abschnitt 1: Anspruch auf Erfüllung

Artikel 9:101: Geldschulden
(1) Der Gläubiger ist berechtigt, die Zahlung von fälligen Geldschulden zu verlangen.

(2) Sofern der Gläubiger seine Verpflichtung noch nicht erfüllt hat und der Schuldner offensichtlich nicht bereit ist, die Leistung entgegenzunehmen, kann der Gläubiger gleichwohl seine Leistung erbringen und Zahlung des vertraglich vereinbarten Entgelts verlangen, es sei denn:

(a) er hätte ohne nennenswerte Anstrengungen oder Kosten ein angemessenes Deckungsgeschäft abschließen können; oder 

(b) die Leistung wäre nach den Umständen unangemessen.

Artikel 9:102: Nicht auf Geld gerichtete Verpflichtungen
(1) Die benachteiligte Partei kann die Erfüllung von nicht auf Geld gerichteten Verpflichtungen verlangen, einschließlich der Abhilfe für eine mangelhafte Leistung.

(2) Erfüllung kann jedoch nicht verlangt werden, sofern

(a) die Erfüllung rechtswidrig oder unmöglich wäre; oder

(b) die Erfüllung dem Schuldner unangemessene Anstrengungen oder Kosten verursachen würde; oder

(c) die Erfüllung in der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen persönlichen Charakters besteht oder von einer persönlichen Beziehung abhängt; oder 

(d) die benachteiligte Partei die Leistung vernünftigerweise aus einer anderen Quelle erhalten kann. 

(3) Die benachteiligte Partei verliert ihren Anspruch auf Erfüllung, wenn sie ihn nicht innerhalb einer angemessenen Zeit geltend macht, nachdem sie von der Nichterfüllung erfahren hat oder hätte erfahren müssen. 

Artikel 9:103: Schadenersatzansprüche nicht ausgeschlossen
Der Umstand, daß ein Anspruch auf Erfüllung nach den Vorschriften dieses Abschnitts nicht besteht, schließt nicht das Recht aus, Schadenersatz zu verlangen. 

Abschnitt 2: Zurückbehalten der Leistung

Artikel 9:201: Zurückbehaltungsrecht
(1) Eine Partei, die gleichzeitig mit oder nach der anderen Partei zu leisten hat, kann die ihr obliegende Leistung zurückbehalten, bis die andere Partei ihre Leistung angeboten oder erbracht hat. Die erste Partei kann die Leistung insgesamt oder nur teilweise zurückbehalten, soweit dies nach den Umständen angemessen erscheint.

(2) Eine Partei kann entsprechend ihre Leistung solange zurückbehalten, wie klar ist, daß die andere Partei bei Fälligkeit ihrer Leistung diese nicht erfüllen wird.

Abschnitt 3: Aufhebung des Vertrages

Artikel 9:301: Recht auf Vertragsaufhebung
(1) Eine Partei kann den Vertrag aufheben, wenn die Nichterfüllung der anderen Partei wesentlich ist.

(2) Im Falle einer Verzögerung kann die benachteiligte Partei den Vertrag auch gemäß Artikel 8:106 Absatz (3) aufheben.

Artikel 9:302: Durch Teilleistungen zu erfüllende Verträge
Ist ein Vertrag durch voneinander unabhängige Teilleistungen zu erfüllen, und kommt es hinsichtlich einer Teilleistung, für welche die anteilige Gegenleistung zugeordnet werden kann, zu einer wesentlichen Nichterfüllung, so kann die benachteiligte Partei das ihr nach diesem Abschnitt zustehende Recht auf Vertragsaufhebung bezüglich dieser Teilleistung ausüben. Sie kann den ganzen Vertrag nur dann aufheben, wenn die Nichterfüllung für den ganzen Vertrag wesentlich ist. 

Artikel 9:303: Erklärung der Vertragsaufhebung
(1) Das Recht einer Partei zur Aufhebung des Vertrages wird durch Erklärung gegenüber der anderen Partei ausgeübt.

(2) Die benachteiligte Partei verliert ihr Recht zur Aufhebung des Vertrages, sofern sie nicht die Aufhebung binnen angemessener Frist erklärt, nachdem sie von der Nichterfüllung erfahren hat oder hätte erfahren müssen.

(3) (a) Ist die Leistung bei Fälligkeit nicht angeboten worden, so braucht die benachteiligte Partei die Aufhebung nicht zu erklären, bevor ein Angebot gemacht worden ist. Wird ein Angebot später gemacht, so verliert sie ihr Recht zur Aufhebung, wenn sie die Aufhebung nicht binnen angemessener Frist erklärt, nachdem sie von dem Angebot erfahren hat oder hätte erfahren müssen.

(b) Wenn jedoch die benachteiligte Partei weiß oder Grund zu der Annahme hat, daß die andere Partei binnen angemessener Frist die Leistung noch anzubieten beabsichtigt, und wenn sie der anderen Partei unangemessenerweise nicht mitteilt, daß sie die Leistung nicht annehmen wird, so verliert sie ihr Recht auf Vertragsaufhebung, sofern die andere Partei binnen angemessener Frist ihre Leistung tatsächlich anbietet.

(4) Ist eine Partei gemäß Artikel 8:108 durch ein vollständiges und dauerhaftes Leistungshindernis entschuldigt, ist der Vertrag ohne weiteres und ohne Erklärung zu dem Zeitpunkt aufgehoben, in dem der Hinderungsgrund auftritt.

Artikel 9:304: Antizipierte Nichterfüllung
Ist schon vor dem Zeitpunkt, zu dem eine Partei zu leisten hat, offensichtlich, daß es zu einer wesentlichen Vertragsverletzung durch diese Partei kommen wird, so kann die andere Partei den Vertrag aufheben. 

Artikel 9:305: Wirkungen der Vertragsaufhebung im allgemeinen
(1) Die Aufhebung des Vertrages befreit beide Parteien von ihrer Verpflichtung, künftige Leistungen zu erbringen und anzunehmen, berührt aber vorbehaltlich der Artikel 9:306, 9:307 und 9:308 nicht die Rechte und Pflichten, die bis zum Zeitpunkt der Aufhebung entstanden sind. 

(2) Die Aufhebung berührt keine Bestimmung des Vertrages über die Beilegung von Streitigkeiten und keine andere Bestimmung, die auch nach Aufhebung des Vertrages noch wirksam sein soll.

Artikel 9:306: Wertminderung von Gegenständen
Wer den Vertrag aufhebt, kann Gegenstände, die er bereits vorher von der anderen Partei empfangen hat, zurückweisen, sofern sich ihr Wert für ihn infolge der Nichterfüllung durch die andere Partei wesentlich vermindert hat. 

Artikel 9:307: Rückerstattung von Geld
Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei die Rückerstattung von Geld verlangen, das für eine von ihr nicht empfangene oder berechtigterweise zurückgewiesene Leistung gezahlt worden ist.

Artikel 9:308: Rückgabe von Gegenständen
Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei, die Gegenstände geliefert hat, die zurückgegeben werden können und für die sie keine Bezahlung oder andere Gegenleistung erhalten hat, Rückgabe dieser Gegenstände verlangen.

Artikel 9:309: Erstattung für eine Leistung, die nicht zurückgegeben werden kann
Nach Aufhebung des Vertrages kann eine Partei, die eine Leistung erbracht hat, die nicht zurückgegeben werden kann und für die sie keine Bezahlung oder andere Gegenleistung erhalten hat, die Zahlung eines angemessenen Betrages für den Wert verlangen, den ihre Leistung für die andere Partei hat. 

Abschnitt 4: Minderung des Preises

Artikel 9:401: Recht auf Minderung des Preises
(1) Eine Partei, die eine angebotene, nicht vertragsgemäße Leistung annimmt, kann den Preis mindern. Diese Minderung bemißt sich nach dem Verhältnis, in dem der verminderte Wert der Leistung zur Zeit des Leistungsangebots zu dem Wert steht, den eine vertragsgemäße Leistung zu diesem Zeitpunkt gehabt hätte.

(2) Eine Partei, die nach dem vorangehenden Absatz zur Minderung des Preises berechtigt ist und bereits einen den geminderten Preis übersteigenden Betrag gezahlt hat, kann diesen Überschuß von der anderen Partei verlangen.

(3) Mindert eine Partei den Preis, so kann sie nicht auch noch Schadenersatz für die Minderung des Wertes der Leistung verlangen; sie bleibt jedoch berechtigt, für alle weiteren Schäden Ersatz zu verlangen, soweit diese nach Abschnitt 5 dieses Kapitels ersatzfähig sind.

Abschnitt 5: Schadenersatz und Zinsen

Artikel 9:501: Recht auf Schadenersatz
(1) Die benachteiligte Partei kann Ersatz für den ihr durch die Nichterfüllung seitens der anderen Partei verursachten Schaden verlangen, außer soweit die Nichterfüllung gemäß Artikel 8:108 entschuldigt ist.

(2) Der Schaden, für den Ersatz verlangt werden kann, umfaßt

(a) Nichtvermögensschaden; sowie

(b) zukünftigen Schaden, dessen Eintritt vernünftigerweise als wahrscheinlich angesehen werden kann. 

Artikel 9:502: Allgemeiner Maßstab für den Schadenersatz
Den allgemeinen Maßstab für den Schadenersatz bildet der Betrag, der die benachteiligte Partei so weit wie möglich in die Lage versetzt, in der sie sich befunden hätte, wenn der Vertrag ordnungsgemäß erfüllt worden wäre. Dieser Schadenersatz umfaßt den Verlust, den die benachteiligte Partei erlitten hat, und den Gewinn, der ihr entgangen ist.

Artikel 9:503: Voraussehbarkeit
Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nur für den Schaden, den sie bei Vertragsschluß als wahrscheinliche Folge ihrer Nichterfüllung vorausgesehen hat oder vernünftigerweise hätte voraussehen können, es sei denn, die Nichterfüllung war vorsätzlich oder grob fahrlässig.

Artikel 9:504: Schäden, die der benachteiligten Partei zuzurechnen sind
Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nicht für den von der benachteiligten Partei erlittenen Schaden, soweit die benachteiligte Partei zu der Nichterfüllung oder ihren Folgen beigetragen hat.

Artikel 9:505: Minderung des Schadens
(1) Die Partei, die nicht erfüllt, haftet nicht für den von der benachteiligten Partei erlittenen Schaden, soweit die benachteiligte Partei ihren Schaden durch angemessene Maßnahmen hätte vermindern können. 

(2) Die benachteiligte Partei ist berechtigt, Ersatz aller Aufwendungen zu verlangen, die sie vernünftigerweise bei dem Versuch der Schadensminderung gemacht hat. 

Artikel 9:506: Deckungsgeschäft
Hat die benachteiligte Partei den Vertrag aufgehoben und hat sie innerhalb angemessener Frist und in angemessener Weise ein Deckungsgeschäft vorgenommen, so kann sie den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Preis des Deckungsgeschäfts sowie Ersatz jedes weiteren Schadens verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt ersatzfähig ist. 

Artikel 9:507: Marktpreis
Hat die benachteiligte Partei den Vertrag aufgehoben und hat sie kein Deckungsgeschäft abgeschlossen, so kann sie, sofern es für die vereinbarte Leistung einen Marktpreis gibt, den Unterschied zwischen dem im Vertrag vereinbarten Preis und dem Marktpreis zur Zeit der Vertragsaufhebung sowie Ersatz jedes weiteren Schadens verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt ersatzfähig ist.

Artikel 9:508: Zahlungsverzug
(1) Wird die Zahlung einer Geldsumme verzögert, so hat die benachteiligte Partei Anspruch auf Zinsen von diesem Betrag vom Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Zeitpunkt der Zahlung; Zinssatz ist der durchschnittliche Bankensatz, den Geschäftsbanken für kurzfristige Kredite an erstklassige Kunden für die vertraglich vereinbarte Zahlungswährung an dem Ort berechnen, an dem die Zahlung zu leisten ist. 

(2) Die durch die Verzögerung benachteiligte Partei kann außerdem Schadenersatz für jeden weiteren Verlust verlangen, soweit dieser nach diesem Abschnitt ersatzfähig ist.

Artikel 9:509: Vereinbarte Zahlung wegen Nichterfüllung
(1) Bestimmt der Vertrag, daß eine Partei, die nicht erfüllt, der benachteiligten Partei für diese Nichterfüllung einen bestimmten Betrag zu zahlen hat, so ist der benachteiligten Partei dieser Betrag ohne Rücksicht auf ihren tatsächlichen Schaden zuzusprechen.

(2) Ungeachtet einer abweichenden Vereinbarung kann jedoch der bestimmte Betrag auf einen angemessenen Betrag herabgesetzt werden, wenn er im Verhältnis zu dem aus der Nichterfüllung entstehenden Schaden und den übrigen Umständen gröblich überhöht ist.

Artikel 9:510: Währung für die Berechnung des Schadenersatzes
Der Schadenersatz ist in der Währung zu berechnen, die am besten den Schaden der benachteiligten Partei widerspiegelt.

Kapitel 10
Mehrheit von Parteien

Abschnitt 1: Mehrheit von Schuldnern

Artikel 10:101: Gesamtschuld, Teilschuld und gemeinschaftliche Schuld

(1)
Bei der Gesamtschuld sind alle Schuldner verpflichtet, ein und dieselbe Leistung zu erbringen, und der Gläubiger ist berechtigt, diese von jedem von ihnen bis zur Bewirkung der ganzen Leistung zu verlangen.

(2)
Bei der Teilschuld ist jeder Schuldner verpflichtet, nur einen Teil der Leistung zu erbringen, und der Gläubiger kann von jedem Schuldner nur den auf diesen entfallenden Teil verlangen.

(3)
Bei der gemeinschaftlichen Schuld sind alle Schuldner verpflichtet, die Leistung gemeinsam zu erbringen, und der Gläubiger kann ihre Erbringung nur von allen gemeinsam verlangen.

Artikel 10:102: Entstehung der Gesamtschuld

(1)
Schulden mehrere Schuldner einem Gläubiger aus demselben Vertrag ein und dieselbe Leistung, sind sie Gesamtschuldner, sofern nicht im Vertrag oder durch Gesetz ein anderes bestimmt ist.

(2)
Eine gesamtschuldnerische Haftung entsteht auch, wenn mehrere Personen für denselben Schaden verantwortlich sind.

(3)
Unterschiedliche Modalitäten der Verpflichtung stehen einer Gesamtschuld nicht entgegen.

Artikel 10:103: Haftung im Falle der Teilschuld

Teilschuldner haften zu gleichen Teilen, soweit nicht der Vertrag oder das Recht ein anderes bestimmen.

Artikel 10:104: Gemeinschaftliche Schuld: Sonderregel für Schadensersatz in Geld bei Nichterfüllung

Wird bei Nichterfüllung einer gemeinschaftlichen Schuld Schadensersatz in Geld verlangt, so haften die Schuldner gegenüber dem Gläubiger unbeschadet Artikel 10:101 Absatz (3) als Gesamtschuldner auf Zahlung.

Artikel 10:105: Aufteilung unter Gesamtschuldnern

(1)
Gesamtschuldner sind im Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht im Vertrag oder durch Gesetz ein anderes bestimmt ist.

(2)
Haften mehrere Personen für denselben Schaden nach Artikel 10:102 Absatz (2), bestimmen sich ihre jeweiligen Anteile nach dem auf den Haftungsgrund anwendbaren Recht.

Artikel 10:106: Ausgleich zwischen Gesamtschuldnern

(1)
Ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, kann den Überschuss von jedem der anderen Schuldner in Höhe seines jeweils ausstehenden Anteils verlangen, einschließlich eines Anteils an den vernünftigerweise verursachten Kosten.

(2)
Ein nach Absatz (1) ausgleichsberechtigter Gesamtschuldner kann auch, vorbehaltlich vorrangiger Rechte des Gläubigers, die Rechte und Rechtsbehelfe des Gläubigers, einschließlich akzessorischer Sicherheiten, geltend machen, um jeden der anderen Schuldner in Höhe seines jeweils ausstehenden Anteils auf den Überschuss in Anspruch zu nehmen.

(3)
Ist ein Gesamtschuldner, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil geleistet hat, trotz aller zumutbaren Anstrengung nicht in der Lage, von einem anderen Gesamtschuldner Ausgleich zu erlangen, so erhöht sich der Anteil der anderen Gesamtschuldner, einschließlich dessen, der geleistet hat, anteilig.

Artikel 10:107: Erfüllung, Aufrechnung und Konfusion bei Gesamtschuld

(1)
Die Erfüllung oder Aufrechnung durch einen Gesamtschuldner oder die Aufrechnung durch einen Gläubiger gegenüber einem Gesamtschuldner befreit die anderen Schuldner im Verhältnis zum Gläubiger in Höhe der Erfüllung oder Aufrechnung.

(2)
Die Vereinigung der Verpflichtung eines Gesamtschuldners mit dem Anspruch des Gläubigers befreit die anderen Schuldner nur in Höhe des Anteils des betreffenden Schuldners.

Artikel 10:108: Erlass oder Vergleich bei Gesamtschuld

(1)
Erlässt der Gläubiger einem Gesamtschuldner dessen Schuld, oder schließt er mit ihm einen Vergleich, sind die anderen Schuldner in Höhe des Anteils dieses Schuldners befreit.

(2)
Die Schuldner werden durch den Erlass oder Vergleich vollständig befreit, sofern der Erlass oder Vergleich dies vorsehen.

(3)
Im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander tritt die Befreiung eines Schuldners von seinem Anteil lediglich in Höhe seines Anteils zum Zeitpunkt der Befreiung ein und nicht im Hinblick auf einen zusätzlichen Anteil, für den er nach Artikel 10:106 Absatz (3) möglicherweise nachträglich einzustehen hat.

Artikel 10:109: Wirkung eines Urteils bei Gesamtschuld

Eine gerichtliche Entscheidung über die Haftung eines Gesamtschuldners gegenüber dem Gläubiger berührt nicht:

(a)
die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger; oder

(b)
die Ausgleichsansprüche unter den Gesamtschuldnern nach Artikel 10:106.

Artikel 10:110: Verjährung bei Gesamtschuld

Die Verjährung des Anspruchs des Gläubigers gegen einen Gesamtschuldner berührt nicht:

(a)
die Haftung der anderen Gesamtschuldner gegenüber dem Gläubiger; oder

(b)
die Ausgleichsansprüche unter den Gesamtschuldnern nach Artikel 10:106.

Artikel 10:111: Andere Einwendungen bei Gesamtschuld

(1)
Ein Gesamtschuldner kann dem Gläubiger jede Einwendung entgegen halten, die ein anderer Gesamtschuldner dem Gläubiger gegenüber geltend machen kann, sofern es sich dabei nicht um eine diesem anderen Gesamtschuldner persönlich zustehende Einwendung handelt. Die Berufung auf die Einwendung hat keine Auswirkungen im Verhältnis zu den anderen Gesamtschuldnern.

(2)
Wird von einem Gesamtschuldner Ausgleich verlangt, so kann er sich auf jede ihm persönlich zustehende Einwendung berufen, die er dem Gläubiger gegenüber hätte geltend machen können.

Abschnitt 2: Mehrheit von Gläubigern

Artikel 10:201: Gesamtgläubigerschaft, Teilgläubigerschaft und gemeinschaftliche gläubigerschaft

(1)
Bei der Gesamtgläubigerschaft kann jeder der Gläubiger die ganze Leistung vom Schuldner verlangen, und der Schuldner darf die Leistung an jeden der Gläubiger bewirken.

(2)
Bei der Teilgläubigerschaft schuldet der Schuldner jedem Gläubiger nur den auf diesen entfallenden Anteil an dem Anspruch, und jeder Gläubiger kann Leistung des auf ihn entfallenden Anteil verlangen.

(3)
Bei der gemeinschaftlichen Gläubigerschaft muss der Schuldner an alle Gläubiger gemeinsam leisten, und jeder Gläubiger kann die Leistung nur zugunsten aller fordern.

Artikel 10:202: Aufteilung bei Teilgläubigerschaft

Teilgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt, soweit nicht der Vertrag oder das Recht ein anderes bestimmen.

Artikel 10:203: Erfüllungshindernisse bei gemeinschaftlicher gläubigerschaft

Weigert sich einer der Gläubiger eines gemeinschaftlichen Anspruchs, oder ist er nicht in der Lage, die Leistung anzunehmen, so kann sich der Schuldner von seiner Verpflichtung durch Hinterlegung des Gegenstandes oder des Geldes bei einem Dritten nach Artikel 7:110 oder 7:111 befreien.

Artikel 10:204: Aufteilung bei Gesamtgläubigerschaft

(1)
Gesamtgläubiger sind zu gleichen Anteilen berechtigt, sofern nicht der Vertrag oder das Recht ein anderes bestimmen.

(2)
Ein Gläubiger, der mehr als den auf ihn entfallenden Anteil erhalten hat, muss den Überschuss an die anderen Gläubiger in Höhe ihrer jeweiligen Anteile herausgeben.

Artikel 10:205: Regelung der Gesamtgläubigerschaft

(1)
Ein dem Schuldner durch einen der Gesamtgläubiger gewährter Erlass wirkt nicht gegen die anderen Gesamtgläubiger.

(2)
Die Vorschriften der Artikel 10:107, 10:109, 10:110 und 10.111 Absatz (1) sind auf die Gesamtgläubigerschaft mit angemessenen Anpassungen anwendbar.

KAPITEL 11
Abtretung von Ansprüche

Abschnitt 1: Allgemeine Grundsätze

Artikel 11:101: Anwendungsbereich des Kapitels

(1)
Dieses Kapitel findet Anwendung auf die vertragliche Abtretung eines Rechts auf Erbringung einer Leistung („Anspruch“), das aus einem bestehenden oder künftigen Vertrag erwächst.

(2)
Dieses Kapitel ist auch anwendbar auf die vertragliche Abtretung von anderen übertragbaren Ansprüchen, sofern nicht etwas anderes bestimmt ist oder der Sachzusammenhang etwas anderes erfordert.

(3)
Dieses Kapitel findet keine Anwendung:

(a)
auf die Übertragung eines Finanzierungsinstruments oder Anlagewertpapiers, sofern nach dem sonst anwendbaren Recht für eine solche Übertragung eine Eintragung in einem Register erforderlich ist, das von dem Aussteller oder für ihn geführt wird; oder

(b)
auf die Übertragung eines Wechsels oder eines anderen übertragbaren Wertpapiers oder eines Traditionspapiers, sofern nach dem sonst anwendbaren Recht für eine solche Übertragung eine Übergabe (gegebenenfalls mit Indossament) erforderlich ist.

(4)
In diesem Kapitel umfasst der Begriff „Abtretung“ auch eine Sicherungsabtretung.

(5)
Dieses Kapitel findet auch, mit angemessenen Anpassungen, Anwendung auf die vertragliche Einräumung einer Sicherheit an einem Anspruch auf anderem Wege als durch Abtretung.

Artikel 11:102: vertragliche Ansprüche grundsätzlich abtretbar

(1)
Vorbehaltlich der Artikel 11:301 und 11:302 kann eine Vertragspartei einen durch diesen Vertrag begründeten Anspruch abtreten.

(2)
Ein künftiger Anspruch, der durch einen bestehenden oder künftigen Vertrag begründet wird, kann abgetreten werden, wenn er im Zeitpunkt seiner Entstehung oder zu einem anderen von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt als derjenige Anspruch bestimmt werden kann, auf den sich die Abtretung bezieht.

Artikel 11:103: Teilabtretung

Ein teilbarer Anspruch kann teilweise abgetreten werden; doch muss der bisherige Gläubiger dem Schuldner die dadurch entstehenden zusätzlichen Kosten ersetzen.

Artikel 11:104: Form der Abtretung

Eine Abtretung brauch nicht schriftlich zu erfolgen und unterliegt auch sonst keinen Formvorschriften. Sie kann auf jede Weise bewiesen werden, auch durch Zeugen.

Abschnitt 2: Wirkungen der Abtretung im Verhältnis des bisherigen Gläubigers zu dem neuen Gläubiger

Artikel 11:201: Dem neuen Gläubiger übertragene Rechte

(1)
Durch die Abtretung eines Anspruchs werden dem neuen Gläubiger übertragen:

(a)
alle Rechte des bisherigen Gläubigers auf Erbringung der Leistung aufgrund des abgetretenen Anspruches; und

(b)
alle akzessorischen Rechte, welche die Erbringung der Leistung sichern.

(2)
Ist die Abtretung eines vertraglichen Anspruchs damit verbunden, dass der neue Gläubiger eine durch denselben Vertrag begründete Verpflichtung des bisherigen Gläubigers übernimmt, findet dieser Artikel vorbehaltlich Artikel 12:201 Anwendung.

Artikel 11:202: Wann die Abtretung wirksam wird

(1)
Die Abtretung eines bestehenden Anspruchs wird im Zeitpunkt der Einigung über die Abtretung wirksam oder zu demjenigen späteren Zeitpunkt, auf den sich der bisherige und der neue Gläubiger einigen.

(2)
Die Abtretung eines künftigen Anspruchs ist abhängig von dessen Entstehung; sie wird daraufhin jedoch wirksam im Zeitpunkt der Einigung über die Abtretung oder zu einem solchen späteren Zeitpunkt, auf den sich der bisherige und der neue Gläubiger einigen.

Artikel 11:203: Erhaltung der Rechte des neuen Gläubigers gegenüber dem bisherigen Gläubiger

Eine Abtretung ist im Verhältnis zwischen dem bisherigen Gläubigers und dem neuen Gläubiger wirksam und gibt dem neuen Gläubiger ein Recht auf alles, was der bisherige Gläubiger vom Schuldner erhält, auch wenn sie gegenüber dem Schuldner nach Artikel 11:301 oder 11:302 unwirksam ist.

Artikel 11:204: Zusicherungen des bisherigen Gläubigers

Bei der Abtretung oder der versuchten Abtretung eines Anspruchs sichert der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger zu, dass

(a)
sofern er dem neuen Gläubiger gegenüber nicht etwas anderes offengelegt hat, in dem Zeitpunkt, zu dem die Abtretung wirksam werden soll, die folgenden Bedingungen erfüllt sein werden:

(i)
der bisherige Gläubiger ist berechtigt, den Anspruch abzutreten;

(ii)
der Anspruch besteht, und die Rechte des neuen Gläubigers werden nicht durch irgendwelche Einwendungen oder Rechte (einschließlich des Rechts, die Aufrechnung zu erklären) berührt, die der Schuldner möglicherweise gegen den bisherigen Gläubiger hat; und

(iii)
der Anspruch ist nicht Gegenstand einer früheren Abtretung gewesen oder mit einem Sicherungsrecht zugunsten einer anderen Partei oder in anderer Weise belastet;

(b)
der Anspruch und jeder Vertrag, aus dem er erwächst, nicht ohne die Zustimmung des neuen Gläubigers geändert werden wird, es sei denn, die Änderung ist in der Abtretungsvereinbarung vorgesehen, oder sie wird in gutem Glauben vorgenommen und ist so beschaffen, dass der neue Gläubiger ihr vernünftigerweise nicht widersprechen könnte; und

(c)
der bisherige Gläubiger dem neuen Gläubiger alle übertragbaren Rechte übertragen wird, die zur Sicherung der Leistung bestimmt und nicht akzessorisch sind.

Abschnitt 3: Wirkungen der Abtretung im Verhältnis des neuem Gläubigers zum Schuldner

Artikel 11:301: Vertragliches Abtretungsverbot

(1)
Eine Abtretung, die durch den Vertrag verboten ist, aus dem der abgetretene Anspruch erwächst, oder die diesem Vertrag in anderer Weise widerspricht, ist dem Schuldner gegenüber unwirksam, es sei denn:

(a)
der Schuldner hat der Abtretung zugestimmt; oder

(b)
der neue Gläubiger kannte die Vertragswidrigkeit nicht und hätte sie auch nicht kennen müssen; oder

(c)
die Abtretung beruht auf einem Vertrag über die Abtretung von künftigen Ansprüchen auf Geldzahlung.

(2)
Der vorhergehende Absatz berührt nicht die Haftung des bisherigen Gläubigers für die Vertragswidrigkeit.

Artikel 11:302: Sonstige unwirksame Abtretungen

Eine Abtretung, welcher der Schuldner nicht zugestimmt hat, ist ihm gegenüber unwirksam, soweit sie sich auf eine Leistung bezieht, deren Erbringung an einen anderen als den bisherigen Gläubiger dem Schuldner angesichts der Art der Leistung oder angesichtes des Verhältnisses zwischen Schuldner und bisherigem Gläubiger vernünftigerweise nicht zugemutet werden konnte.

Artikel 11:303: Wirkung auf die Verpflichtung des Schuldners

(1)
Vorbehaltlich der Artikel 11:301, 11:302, 11:307 und 11:308 ist der Schuldner dann und nur dann zur Leistung zugunsten des neuen Gläubigers verpflichtet, wenn der Schuldner eine schriftliche Mitteilung von dem bisherigen oder dem neuen Gläubiger erhalten hat, die den abgetretenen Anspruch angemessen identifiziert und den Schuldner zur Leistung an den neuen Gläubiger auffordert.

(2)
Erfolgt jedoch eine solche Mitteilung durch den neuen Gläubiger, so kann der Schuldner von ihm innerhalb einer angemessenen Frist die Vorlage eines verlässlichen Nachweises der Abtretung verlangen; bis dahin darf der Schuldner die Leistung zurück behalten.

(3)
Hat der Schuldner auf andere Weise als durch eine Mitteilung nach Absatz (1) Kenntnis von der Abtretung erhalten, so kann er entweder die Leistung gegenüber dem neuen Gläubiger zurückbehalten oder an ihn leisten.

(4)
Leistet der Schuldner an den bisherigen Gläubiger, so wird der Schuldner dann und ausschließlich dann befreit, wenn die Leistung in Unkenntnis der Abtretung erfolgt.

Artikel 11:304: Schutz des Schuldners

Ein Schuldner, der zugunsten einer Person leistet, die in einer Abtretungsmitteilung nach Artikel 11:303 als neuer Gläubiger bezeichnet ist, wird von seiner Schuld befreit, sofern er nicht hätte erkennen müssen, dass es sich bei dieser Person nicht um die zum Empfang der Leistung berechtigte Person handelte.

Artikel 11:305: Einander widersprechende Leistungsaufforderungen 

Ein Schuldner, der Mitteilung von zwei oder mehr einander widersprechenden Leistungsaufforderungen erhalten hat, kann sich von seiner Schuld befreien, indem er gemäß dem Recht des Ortes handelt, an dem die Leistung zu erbringen ist, oder, wenn die Leistungen an verschiedenen Orten zu erbringen sind, gemäß dem auf den Anspruch anwendbaren Recht.

Artikel 11:306: Leistungsort

(1)
Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu zahlende Geldschuld, kann der neue Gläubiger die Zahlung an jedem anderen Ort innerhalb desselben Landes verlangen oder, wenn dies Land ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, an jedem Ort innerhalb der Europäischen Union; doch haftet der bisherige Gläubiger dem Schuldner für alle Mehrkosten, die diesem aufgrund jeder Änderung des Leistungsortes entstehen.

(2)
Bezieht sich der abgetretene Anspruch auf eine an einem bestimmten Ort zu leistende Verpflichtung, die keine Geldschuld ist, kann der neue Gläubiger nicht Erfüllung an einem anderen Ort verlangen.

Artikel 11:307: Einwendungen und Aufrechnungsbefugnis

(1)
Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger alle Einwendungen materieller und prozessualer Art gegen den abgetretenen Anspruch entgegensetzen, die der Schuldner gegen den bisherigen Gläubiger hätte geltend machen können.

(2)
Der Schuldner kann gegenüber dem neuen Gläubiger auch alle Rechte auf Aufrechnung geltend machen, die ihm wegen irgendeines Anspruchs gegen den bisherigen Gläubiger diesem gegenüber nach Kapitel 13 zur Verfügung gestanden hätten, sofern diese Rechte:

(a)
zu dem Zeitpunkt bestehen, in welchem dem Schuldner eine Mitteilung über die Abtretung zugeht, ohne Rücksicht darauf, ob die Mitteilung Artikel 11:303 Absatz (1) entspricht oder nicht; oder

(b)
mit dem abgetretenen Anspruch eng verbunden sind.

Artikel 11:308: Unbefugte Änderung des Vertrages nicht bindend für den neuen Gläubiger

Eine Änderung des Anspruchs, die der bisherige Gläubiger und der Schuldner ohne Zustimmung des neuen Gläubigers vereinbart haben, nachdem eine Mitteilung von der Abtretung – gleich, ob sie Artikel 11:303 Absatz (1) entspricht oder nicht – dem Schuldner zugegangen ist, berührt nicht die Rechte des neuen Gläubigers gegen den Schuldner, es sei denn, die Änderung ist in der Abtretungsvereinbarung vorgesehen oder sie wird in gutem Glauben vorgenommen und ist so beschaffen, dass der neue Gläubiger vernünftigerweise nicht widersprechen könnte.

Abschnitt 4: Rangverhältnis zwischen neuem Gläubiger 
und konkurrierenden Gläubigern

Artikel 11:401: Vorrang

(1)
Wird derselbe Anspruch nacheinander mehrfach abgetreten, hat der neue Gläubiger, dessen Abtretung dem Schuldner als erste mitgeteilt wird, den Vorrang vor jedem früheren neuen Gläubiger, sofern er zum Zeitpunkt späteren Abtretung an ihn keine Kenntnis von einer früheren Abtretung hatte oder hätten haben müssen.

(2)
Vorbehaltlich Absatz (1) bestimmt sich die Rangfolge mehrerer nacheinander erfolgender Abtretungen, gleichviel ob von bestehenden oder künftigen Ansprüchen, nach der Reihenfolge, in der sie erfolgt sind.

(3)
Das Recht des neuen Gläubigers an dem abgetretenen Anspruch hat Vorrang vor dem Recht eines Gläubigers des bisherigen Gläubigers, der den Anspruch durch Gerichtsverfahren oder anderweitig pfänden lässt, nachdem die Abtretung nach Artikel 11:202 wirksam geworden ist.

(4)
Im Falle der Insolvenz des bisherigen Gläubigers hat das Recht des neuen Gläubigers Vorrang vor demjenigen des Insolvenzverwalters, des bisherigen Gläubigers und seiner Gläubiger, vorbehaltlich der Vorschriften des auf die Insolvenz anwendbaren Rechts in bezug auf:

(a)
Publizitätserfordernisse als Bedingung für solchen Vorrang;

(b)
die Rangfolge von Ansprüchen; oder

(c)
die Anfechtung oder Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften in Insolvenzverfahren.

KAPITEL 12
Schuldübernahme und Vertragsübertragung

Abschnitt 1: Schuldübernahme

Artikel 12:101: Schuldübernahme: Allgemeine Vorschriften

(1)
Ein Dritter kann sich mit Zustimmung des Schuldners und des Gläubigers dazu verpflichten, mit befreiender Wirkung für den bisherigen Schuldner an dessen Stelle zu treten.

(2)
Ein Gläubiger kann einer künftigen Schuldübernahme im voraus zustimmen. In einem solchen Fall wird die Schuldübernahme nur wirksam, wenn die Vereinbarung zwischen dem neuen und dem bisherigen Schuldner dem Gläubiger von dem neuen Schuldner mitgeteilt wird.

Artikel 12:102: Wirkungen der Schuldübernahme auf Einwendungen und Sicherheiten

(1)
Der neue Schuldner kann dem Gläubiger nicht Rechte oder Einwendungen entgegensetzen, die sich aus seinem Verhältnis zu dem bisherigen Schuldner ergeben.

(2)
Die befreiende Wirkung für den bisherigen Schuldner erstreckt sich auch auf Sicherheiten, die der bisherige Schuldner dem Gläubiger für die Erfüllung der Verpflichtung eingeräumt hat, es sei denn, die Sicherheit besteht an einem Vermögensgegenstand, der dem neuen Schuldner als Teil eines Geschäfts zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Schuldner übertragen worden ist.

(3)
Mit der Befreiung des bisherigen Schuldners erlischt auch eine Sicherheiten, die von einer anderen Person als dem neuen Schuldner für die Erfüllung der Verpflichtung eingeräumt worden ist, sofern nicht diese andere Person damit einverstanden ist, dass die Sicherheit dem Gläubiger weiterhin zur Verfügung stehen soll.

(4)
Der neue Schuldner kann gegenüber dem Gläubiger alle Einwendungen geltend machen, auf die sich der bisherige Schuldner gegenüber dem Gläubiger hätte berufen können.

Abschnitt 2: Vertragsübertragung

Artikel 12:201: Vertragsübertragung

(1)
Eine Vertragspartei kann mit einem Dritten vereinbaren, dass dieser sie als Vertragspartei ersetzt. In diesem Fall wird die Ersetzung nur wirksam, wenn in Folge der Zustimmung der anderen Vertragspartei die erste Partei von ihren Verpflichtungen befreit wird.

(2)
Soweit die Ersetzung der bisherigen Vertragspartei durch den Dritten die Übertragung von Rechten auf Erbringung einer Leistung („Ansprüchen“) enthält, finden die Vorschriften von Kapitel 11 Anwendung; soweit Verpflichtungen übertragen werden, finden die Vorschriften von Abschnitt 1 dieses Kapitels Anwendung.

Kapitel 13
Aufrechnung

Artikel 13:101: Voraussetzungen der Aufrechnung

Wenn zwei Parteien einander Leistungen der selben Art schulden, so kann jede Partei ihr Recht auf Erbringung der Leistung („Anspruch“) gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, wenn und soweit zum Zeitpunkt der Aufrechnung die aufrechnende Partei

(a)
zur Bewirkung der ihr obliegenden Leistung berechtigt ist; und

(b)
die Leistung der anderen Partei verlangen kann.

Artikel 13:102: Unbestimmte Ansprüche

(1)
Ein Schuldner kann nicht mit einem Anspruch aufrechnen, dessen Bestehen oder dessen Höhe unbestimmt ist, es sei denn, die Aufrechnung beeinträchtigt nicht die Interessen der anderen Partei.

(2)
Beruhen die Ansprüchen beider Parteien auf demselben Rechtsverhältnis, ist zu vermuten, dass die Interessen der anderen Partei nicht beeinträchtigt werden.

Artikel 13:103: Aufrechnung bei Fremdwährungsverbindlichkeiten

Schulden die Parteien einander Geld in unterschiedlicher Währung, kann jede Partei ihren Anspruch gegen den Anspruch der anderen Partei aufrechnen, sofern sie nicht vereinbart haben, dass die aufrechnende Partei nur in einer bestimmten Währung zu zahlen hat.

Artikel 13:104: erklärung der Aufrechnung

Das Recht auf Aufrechnung wird durch Erklärung gegenüber der anderen Partei ausgeübt.

Artikel 13:105: Mehrheit von Ansprüchen und Verpflichtungen

(1)
Hat die aufrechnende Partei zwei oder mehr Ansprüche gegen die andere Partei, ist die Erklärung nur wirksam, wenn sie angibt, auf welchen Anspruch sie sich bezieht.

(2)
Ist die aufrechnende Partei gegenüber der anderen Partei zur Erfüllung von zwei oder mehr Verpflichtungen verpflichtet, sind die Vorschriften des Artikel 7:109 mit angemessenen Anpassungen anwendbar.

Artikel 13:106: Wirkung der Aufrechnung

Die Aufrechnung bewirkt das Erlöschen der Verpflichtungen, soweit sie sich decken, ab dem Zeitpunkt der Erklärung der Aufrechnung.

Artikel 13:107: Ausschluss des Rechts auf Aufrechnung

Eine Aufrechnung kann nicht herbeigeführt werden,

(a)
wenn sie durch Vereinbarung ausgeschlossen ist;

(b)
gegen einen Anspruch, soweit dieser der Pfändung nicht unterworfen ist; und

(c)
gegen einen Anspruch aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung.

Kapitel 14
Verjährung

Abschnitt 1: Allgemeine Vorschrift

Artikel 14:101: Der Verjährung unterworfene Ansprüche

Das Recht, Erfüllung einer Verpflichtung zu verlangen („Anspruch“) unterliegt der Verjährung durch Ablauf einer Zeitspanne gemäß diesen Grundregeln.

Abschnitt 2: Verjährungsfristen und ihr Beginn

Artikel 14:201: Allgemeine Verjährungsfrist

Die allgemeine Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.

Artikel 14:202: Verjährungsfrist eines durch Urteil zugesprochenen Anspruchs

(1)
Die Verjährungsfrist für einen durch Urteil zugesprochenen Anspruch beträgt zehn Jahre.

(2)
Dasselbe gilt für einen Anspruch, der durch einen Schiedsspruch oder eine andere Urkunde, die wie ein Urteil vollstreckbar ist, zugesprochen worden ist.

Artikel 14:203: Verjährungsbeginn

(1)
Die allgemeine Verjährungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Schuldner seine Leistung zu erbringen hat; im Falle eines Schadenersatzanspruches beginnt sie mit der Handlung, auf welcher der Anspruch beruht.

(2)
Ist der Schuldner zu dauerndem Tun oder Unterlassen verpflichtet, so beginnt die allgemeine Verjährungsfrist mit jeder Verletzung dieser Pflicht.

(3)
Die Verjährungsfrist nach Artikel 14:202 beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem das Urteil oder der Schiedsspruch rechtskräftig oder die andere Urkunde vollstreckbar wird, jedoch nicht bevor der Schuldner seine Leistung zu erbringen hat.

Abschnitt 3: Verlängerung der Verjährungsfrist

Artikel 14:301: Hemmung bei Unkenntnis

Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger

(a)
die Person des Schuldners oder

(b)
die Umstände, auf denen sein Anspruch beruht, einschließlich der Art des Schadens bei einem Schadensersatzanspruch,

nicht kennt und vernünftigerweise nicht kennen kann.

Artikel 14:302: Hemmung bei gerichtlichen und anderen Verfahren

(1)
Der Lauf der Verjährungsfrist ist von dem Zeitpunkt an gehemmt, in dem ein gerichtliches Verfahren über den Anspruch eingeleitet wird.

(2)
Die Hemmung dauert fort, bis über den Anspruch rechtskräftig entschieden worden ist oder bis der Rechtsstreit anderweit erledigt ist.

(3)
Diese Vorschriften gelten mit angemessenen Änderungen auch für Schiedsverfahren und für alle anderen Verfahren, die eingeleitet werden, um eine Urkunde zu erhalten, die wie ein Urteil vollstreckbar ist.

Artikel 14:303: Hemmung bei einem Hinderungsgrund ausserhalb des Einflussbereichs des Gläubigers

(1)
Der Lauf der Verjährungsfrist ist gehemmt, solange der Gläubiger durch einen Hinderungsgrund von der Geltendmachung seines Anspruchs abgehalten wird, der außerhalb seines Einflußbereichs liegt und dessen Vermeidung oder Überwindung von ihm vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte.

(2)
Absatz (1) gilt jedoch nur, sofern der Hinderungsgrund innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist entsteht oder fortdauert.

Artikel 14:304: Ablaufhemmung bei Verhandlungen

Verhandeln die Parteien über den Anspruch oder über Umstände, aus denen sich ein Anspruch ergeben kann, so läuft die Verjährungsfrist nicht vor dem Ende eines Jahres ab, nachdem die letzte Erklärung im Rahmen der Verhandlungen abgegeben worden ist.

Artikel 14:305: Ablaufhemmung bei fehlender Geschäftsfähigkeit

(1)
Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne Vertreter, so läuft eine Verjährungsfrist für einen Anspruch dieser Person oder für einen gegen diese Person gerichteten Anspruch nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein Vertreter bestellt worden ist.

(2)
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen zwischen einer geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person und ihrem Vertreter läuft nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder ein neuer Vertreter bestellt worden ist.

Artikel 14:306: Ablaufhemmung bei Erbfall

Ist der Gläubiger oder der Schuldner verstorben, so läuft die Verjährungsfrist für einen Anspruch, der zu dem Nachlass des Gläubigers gehört oder sich gegen den Nachlass des Schuldners richtet, nicht vor dem Ende eines Jahres nach dem Zeitpunkt ab, in dem der Anspruch durch einen Erben oder Vertreter des Erben bzw. des Nachlasses, oder gegenüber einem Erben oder Vertreter des Erben bzw. des Nachlasses geltend gemacht werden kann.

Artikel 14:307: Höchstdauer der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist kann durch Hemmung oder Ablaufhemmung nach diesen Grundregeln auf insgesamt höchstens zehn Jahre, bei Ansprüchen wegen der Verletzung persönlicher Rechtsgüter auf insgesamt höchstens dreißig Jahre verlängert werden. Das gilt nicht für den Hemmungsgrund nach Artikel 14:302.

Abschnitt 4: Neubeginn der Verjährungsfrist

Artikel 14:401: Neubeginn infolge Anerkenntnis

(1)
Erkennt der Schuldner den Anspruch gegenüber dem Gläubiger durch Teilzahlungen, Zahlungen von Zinsen, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise an, so beginnt eine neue Verjährungsfrist zu laufen.

(2)
Die neue Frist ist die allgemeine Verjährungsfrist, unabhängig davon, ob der Anspruch ursprünglich der allgemeine Verjährungsfrist oder der Zehnjahresfrist des Artikel 14:202 unterlag. Im letzteren Fall darf dies jedoch nicht zur Abkürzung der Zehnjahresfrist führen.

Artikel 14:402: Neubeginn infolge Vollstreckungsversuch

Die Zehnjahresfrist nach Artikel 14:202 beginnt mit jedem angemessenen Vollstreckungsversuch, den der Gläubiger unternimmt, erneut zu laufen.

Abschnitt 5: Wirkungen der Verjährung

Artikel 14:501: Allgemeine Wirkung

(1)
Nach Ablauf der Verjährungsfrist ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern.

(2)
Das zur Erfüllung eines Anspruchs Geleistete kann nicht allein deshalb zurückgefordert werden, weil die Verjährungsfrist abgelaufen war.

Artikel 14:502: Wirkung auf Nebenansprüche

Die Verjährung von Ansprüchen auf Zinsen und andere Nebenleistungen tritt spätestens mit der Verjährung des Hauptanspruchs ein.

Artikel 14:503: Wirkung auf Aufrechnungsbefugnis

Auch nach Eintritt der Verjährung kann mit einem Anspruch aufgerechnet werden, sofern nicht der Schuldner die Einrede der Verjährung zuvor geltend gemacht hat oder er sie innerhalb von zwei Monaten geltend macht, nachdem ihm die Erklärung der Aufrechnung zugegangen ist.

Abschnitt 6: Änderung durch Vereinbarung

Artikel 14:601: Vereinbarungen über die Verjährung

(1)
Die Voraussetzungen der Verjährung können von den Parteien vertraglich verändert werden, insbesondere durch Verkürzung oder Verlängerung der Verjährungsfristen.

(2)
Jedoch kann die Verjährungsfrist nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt oder auf mehr als dreißig Jahre ab dem Beginn der Verjährung nach Artikel 14:203 verlängert werden.

KAPITEL 15
Rechtswidrigkeit

Artikel 15:101: Verträge, die gegen wesentliche Grundsätze verstossen

Ein Vertrag ist unwirksam, soweit er gegen Grundsätze verstößt, die in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als wesentlich anerkannt sind.

Artikel 15:102: Verträge, die gegen zwingende Vorschriften verstossen

(1)
Verstößt ein Vertrag gegen eine nach Artikel 1:103 dieser Grundregeln anwendbare zwingende Rechtsvorschrift, so hat ein solcher Verstoß auf den Vertrag diejenigen Wirkungen, die von dieser zwingenden Rechtsvorschrift gegebenenfalls ausdrücklich festgelegt werden.

(2)
Wenn die zwingenden Rechtsvorschriften die Wirkungen eines Verstoßes auf den Vertrag nicht ausdrücklich festlegt, kann der Vertrag für wirksam, für teilweise wirksam oder für unwirksam erklärt werden, oder er kann Änderungen unterworfen werden.

(3)
Eine nach Absatz (2) getroffene Entscheidung muß eine angemessene und verhältnismäßige Antwort auf den Verstoß darstellen, bei der alle maßgeblichen Umstände zu berücksichtigen sind, einschließlich:

(a)
des Zwecks der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist;

(b)
der Gruppe von Personen, zu deren Schutz die Vorschrift besteht; 

(c)
der Sanktionen, die nach der Vorschrift, gegen die verstoßen worden ist, auferlegt werden können;

(d)
der Schwere des Verstoßes;

(e)
der Frage, ob der Verstoß vorsätzlich war; und

(f)
der Nähe des Zusammenhangs zwischen Verstoß und Vertrag.

Artikel 15:103: Teilweise Unwirksamkeit

(1)
Ist nur ein Teil des Vertrages nach Artikel 15:101 oder 15:102 unwirksam, bleibt der restliche Teil wirksam, sofern nicht dessen Aufrechterhaltung unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles unangemessen wäre.

(2)
Artikel 15:104 und 15:105 sind auf den Fall der teilweisen Unwirksamkeit mit angemessenen Anpassungen anzuwenden.

Artikel 15:104: Rückerstattung

(1)
Ist ein Vertrag nach Artikel 15:101 oder 15:102 unwirksam, kann jede Partei die Rückerstattung dessen fordern, was sie aufgrund des Vertrages geleistet hat, sofern sie, wann immer dies angemessen ist, Zug um Zug zurückerstattet, was sie ihrerseits erhalten hat.

(2)
Bei der Entscheidung darüber, ob Rückerstattung nach Absatz (1) gewährt wird und ob, sowie gegebenenfalls inwieweit, Zug um Zug Rückerstattung der empfangenen Leistung angemessen ist, sind die in Artikel 15:102 Absatz (3) aufgeführten Umstände zu berücksichtigen.

(3)
Ein Anspruch auf Rückerstattung kann einer Partei versagt werden, die den Grund der Unwirksamkeit kannte oder hätte kennen müssen.

(4)
Ist eine Rückerstattung in natura aus irgendwelchen Gründen unmöglich, so ist ein angemessener Geldbetrag für die emfangene Leistung zu zahlen.

Artikel 15:105: Schadenersatz

(1)
Kannte eine Partei den Grund für die Unwirksamkeit des Vertrags nach Artikel 15:101 oder 15:102 oder hätte sie ihn kennen müssen, so ist sie der anderen Partei zum Schadensersatz verpflichtet, der diese so weit wie möglich in die Lage versetzt, als ob der Vertrag nicht geschlossen worden wäre.

(2)
Bei der Entscheidung darüber, ob Schadensersatz nach Absatz (1) geleistet werden soll, sind die in Artikel 15:102 Absatz (3) aufgeführten Umstände zu berücksichtigen.

(3)
Ein Anspruch auf Schadensersatz kann einer Partei versagt werden, die den Grund der Unwirksamkeit des Vertrages kannte oder hätte kennen müssen.

KAPITEL 16
Bedingungen

Artikel 16:101: Arten von Bedingungen

Eine vertragliche Verpflichtung kann von dem Eintritt eines ungewissen künftigen Ereignisses in der Weise abhängig gemacht werden, dass die Verbidlichkeit nur mit dem Eintritt des Ereignisses wirksam wird (aufschiebende Bedingung) oder mit dem Eintritt des Ereignisses ihre Wirkung verliert (auflösende Bedingung).

Artikel 16:102: Manipulation des Eintritts der Bedingungen

(1)
Wird der Eintritt einer Bedingung von einer Partei entgegen den Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder der Zusammenarbeit verhindert und hätte der Eintritt dieser Partei zum Nachteil gereicht, so gilt die Bedingung als eingetreten.

(2)
Wird der Eintritt einer Bedingung von einer Partei entgegen dem Geboten von Treu und Glauben und des redlichen Geschäftsverkehrs oder der Zusammenarbeit herbeigeführt und gereicht der Eintritt dieser Partei zum Vorteil, so gilt die Bedingung als nicht eingetreten.

Artikel 16:103: Wirkung von Bedingungen

(1)
Mit dem Eintritt einer aufschiebenden Bedingung wird die jeweilige Verpflichtung wirksam, sofern die Parteien nicht ein anderes bestimmt haben.

(2)
Mit dem Eintritt einer auflösenden Bedingung endet die jeweilige Verpflichtung, sofern die Parteien nicht ein anderes bestimmt haben.

KAPITEL 17
Kapitalisierung von Zinsen

Artikel 17:101: Wann Zinsen dem Kapital zuzuschlagen sind

(1)
Zinsen, die nach Artikel 9:508 Absatz (1) anfallen, sind dem ausstehenden Kapital alle zwölf Monate zuzuschlagen.

(2)
Absatz (1) ist nicht anwendbar, wenn die Parteien für den Fall eines Zahlungsverzugs Zinsen vereinbart haben.

� Übersetzung von Ulrich Drobnig (Hamburg), Reinhard Zimmermann (Regensburg) und Hartmut Wicke (Regensburg). Der englische Text der Prinzipien ist abgedruckt in O. Lando, H. Beale (Hg.), Principles of European Contract Law, 1999. Dort sind neben dem hier angeführten Text auch Erläuterungen und Beispiele zu den einzelnen Bestimmungen sowie rechtsvergleichende Anmerkungen abgedruckt.





